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HAUSHALTSSATZUNG 
DER GROßEN KREISSTADT ÜBERLINGEN 
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 und 2023 

 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlos-
sen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt  
 

1.  1.  im ERGEBNISHAUSHALT mit den folgenden Beträgen 2022 2023 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 76.045.933 € 77.453.576 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -73.923.545 € -74.803.497 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von 2.122.388 € 2.650.079 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von 2.122.388 € 2.650.079 € 

 
  

      2.  im FINANZHAUSHALT mit den folgenden Beträgen   

2.1 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

74.101.774 € 75.589.763 € 

2.2 
 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

-68.597.053 € -70.908.385 € 

2.3 
 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

5.504.721 € 4.681.378 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 13.378.078 € 11.306.300 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -31.148.700 € -35.659.700 € 

2.6  
 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von  

-17.770.622 € -24.353.400 € 

2.7 
 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-12.265.901 € -19.672.022 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  12.000.000 € 18.000.000 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  -1.458.000 € -1.250.782 € 

2.10 
 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von  

10.542.000 € 16.749.218 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,  
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-1.723.901 € -2.922.804 € 
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GROßE KREISSTADT ÜBERLINGEN 
Haushaltsplan 

für die Rechnungsjahre 2022 und 2023 
 
 

Einwohnerzahl: Nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939 6.472 

  
13. Sept. 1950 8.348 

 Nach dem Stand vom 01. April 1960 10.070 

 Nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970 12.794 

 Nach dem Stand vom 30. Juni 1976 17.873 

  
30. Juni 1980 18.648 

  
30. Juni 1987 19.622 

 Nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987 18.961 

 Nach dem Stand vom 30. Juni 1990 19.855 

  
30. Juni 1995 20.406 

  
30. Juni 2000 20.659 

  
30. Juni 2005 21.409 

  
30. Juni 2010 21.903 

  
30. Juni 2011 22.102 

 lt. Fortschreibung  30. Juni 2012 22.306 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2013 22.133 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2014 22.244 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2015 22.408 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2016 22.546 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2017 22.674 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2018 22.687 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2019 22.626 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2020 22.603 

 lt. Fortschreibung 30. Juni 2021 22.743 

 

Gemarkungsfläche: 5.867 ha 

 

Finanzausgleich 2022/2023: 
 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Bedarfsmesszahl A+B 39.138.489 € 42.114.321 € 41.582.041 € 
Steuerkraftmesszahl 27.856.413 € 28.594.807 € 27.940.716 € 
Schlüsselzahl 11.282.076 € 13.519.514 € 13.641.325 € 

  
  

Voraussichtliche Steuerkraftsumme 36.194.881 € 36.397.867 € 36.453.301 € 
je Einwohner 1.601 € 1.600 € 1.603 € 
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Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 

Das Jahr 2020 war auch finanziell von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Sehr 
deutlich wurde in diesem Jahr vor Augen geführt, wie abhängig die kommunale Ertragslage 
von der allgemeinen Wirtschaftsleistung ist. Durch die wirtschaftlich rezessive Phase und 
damit einem außergewöhnlichen Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen sowie den 
Gemeindeanteilen an den Verbrauchssteuern musste Mitte 2020 ein Ertragsrückgang von                
8,9 Mio. € befürchtet werden. Zur Verhinderung eines Nachtragshaushaltes beschloss der 
Gemeinderat am 17.06.2020 im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses die Reduzierung der 
Aufwandsseite um mindestens 2,00 Mio. €. Damit konnte das Erfordernis eines 
Nachtragshaushaltes abgewehrt werden. Durch die schnelle finanzielle Unterstützung seitens 
des Bundes und des Landes konnte das Ergebnis zudem deutlich verbessert werden. Da auch 
im Jahr 2020 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die geplanten 
Personalaufwendungen sowie auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht wie 
geplant zur Bewirtschaftung kamen, verbesserte sich das ordentliche Ergebnis unerwartet 
deutlich. 

Der Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 kann nur vorläufig erfolgen, da die ausstehenden 
Jahresabschlüsse 2016-2020 erst sukzessive vollzogen werden und gegebenenfalls 
Änderungen im Ergebnis nach sich ziehen.   

Das Rechnungsjahr 2020 schloss im Ergebnishaushalt mit 

ordentlichen Erträgen     73.881.268 € 
ordentlichen Aufwendungen   -68.129.838 € 
ordentlichem Ergebnis      5.751.430 € 
 

außerordentlichen Erträgen             7.584 € 
außerordentlichen Aufwendungen       -154.595 € 
Sonderergebnis         -147.011 € 
 
Gesamtergebnis       5.604.418 € 

 
Im Ergebnis schlossen die Erträge mit 73,88 Mio. € um 2,42 Mio. € positiver als im Plan 2020 
veranschlagt. Auf der Ertragsseite lagen die Steuern und Abgaben mit 38,23 Mio. € um                           
-0,83 Mio. € unter den geplanten Ansätzen. Dies lag vor allem an den deutlich geringeren 
Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von -1,49 Mio. €. Die 
Gewerbesteuer lag -2,78 Mio. € unter dem in 2020 geplanten Ansatz. Erfreulicherweise konnte 
diese negative Entwicklung durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes mit 
3,31 Mio. € jedoch aufgefangen werden. Die Zuweisungen und Zuwendungen waren im Plan 
2020 mit 16,30 Mio. € veranschlagt und schlossen im Ergebnis mit 17,75 Mio. €. Die 
Steigerung liegt in höheren Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich von                               
0,81 Mio. € und einer coronabedingten Digitalpakt-Förderung zur Sofortausstattung von                   
0,20 Mio. € sowie 0,16 Mio. € im Bereich der kommunalen Integrationsförderung begründet. 

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen um -0,42 Mio. € geringer aus als geplant. Gründe sind 
hier unter anderem geringere Einnahmen der Kurtaxe und des Fremdenverkehrs sowie der 
Parkierung aufgrund coronabedingter Einschränkungen in den verschiedensten Bereichen.  
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Um die negativen Auswirkungen der coronabedingten Ertragseinbrüche aus nicht 
eingezogenen Gebühren für Kindergärten und der Musikschule sowie Mehraufwendungen 
auszugleichen, hat die Stadt Überlingen zusätzlich 382.484,59 € erhalten. Die Zuweisungen 
für entfallende Kindergartengebühren wurden anteilig an die freien Träger weitergereicht. 
Zudem wurden die Betriebskostenzuschüsse in voller Höhe weitergezahlt, um von 
kommunaler Seite die Erfüllung der Pflichtaufgabe Kindergarten sicherzustellen.  

Die wesentliche Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge von 0,65 Mio. € ist im 
Wesentlichen der Steuerrückerstattung des Mantelhafens und des Osthafens zuzurechnen. 
Diese nivelliert sich jedoch nahezu durch die Verrechnung mit den ausgesetzten 
Mietzahlungen und Steuerrückerstattungen an die Hafenanlieger.  

Erfreulicherweise schließt auch die Summe der ordentlichen Aufwendungen vorläufig mit              
68,10 Mio. € und damit um 3,10 Mio. € besser als in der Planung angenommen (71,30 Mio. €) 
ab. 

Die Personalaufwendungen blieben mit 20,97 Mio. € um 0,90 Mio. € (-4,1 %) hinter den 
geplanten Ansätzen zurück. Ebenfalls nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 12,88 Mio. € gegenüber der Planung mit 
13,44 Mio. €. Bei der Betrachtung der Plan-/Ist-Differenz dürfen ergänzend die aus Vorjahren 
übertragenen Ermächtigungen von 1,11 Mio. € nicht außer Acht gelassen werden. Bei der 
Nichtausschöpfung der Ansätze handelt es sich nur zum Teil um echte Einsparungen, da im 
Bereich des Facility Managements vorläufige Ermächtigungsübertragungen in Höhe von                 
0,24 Mio. € in das Folgejahr vorgenommen wurden. 

Zudem blieben auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um -1,36 Mio. € (-33 %) hinter 
den Ansätzen zurück. Diese nicht ausgeschöpften Ansätze setzen sich aus vielen 
verschiedenen Konten zusammen, welche in Teilen ebenfalls auf die coronabedingten 
Einschränkungen zurückzuführen sind. Die größten Abweichungen resultieren aus den 
sonstigen Verwaltungsaufwendungen (-0,32 Mio. €) sowie geringeren Nachzahlungszinsen für 
Gewerbesteuerrückzahlungen (-0,10 Mio. €). Die Deckungsreserve von 0,50 Mio. € wurde 
lediglich in Höhe von 0,25 Mio. €, davon von der Abteilung Tiefbau (0,17 Mio. €) und für 
coronabedingte Mehraufwendungen (0,08 Mio. €), in Anspruch genommen. 

Die Transferaufwendungen schließen mit 26,25 Mio. € um insgesamt 0,35 Mio. € höher als 
erwartet (25,90 Mio. €) ab. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen des 
Finanzausgleichs mit 1,27 Mio. € konnten die Aufwendungen verursachungsgerecht dem 
zweitvorangegangenen Jahr zugeordnet werden. Durch die Reduzierung der Gewerbesteuer 
reduzierte sich auch die Gewerbesteuerumlage. Jedoch wird die Gewerbesteuer-
kompensation vollständig im Finanzausgleich des Jahres 2022 angerechnet, womit ein 
Großteil dieser Landesförderung wieder dem Finanzausgleich zufließt.  

Die Abschreibungen betragen derzeit vorläufig 4,62 Mio. € (Plan 5,25 Mio. €). Da die 
Anlagenbuchhaltung ab 2017 noch nicht abgeschlossen ist, werden sich insbesondere in 
dieser Position noch Veränderungen ergeben. 

Insgesamt resultiert aus den Abweichungen gegenüber der Planung 2020 eine Verbesserung 
des erwarteten ordentlichen Ergebnisses um 5,55 Mio. € von 0,21 Mio. € auf +5,75 Mio. €. 
Bezogen auf die gesamten Aufwendungen in Höhe von 68,13 Mio. € entsprach das ordentliche 
Ergebnis einem Anteil von gut 8,4 %.  
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Im außerordentlichen Ergebnis waren Aufwendungen in Höhe von 0,15 Mio. € als Rückstellung 
für die Renaturierung der Deponie Kogenbach eingeplant und abgeflossen. Die 
außerordentlichen Erträge fallen vorläufig mit 8 T€ aus. Die Buchgewinne aus 
Grundstücksveräußerungen stehen erst mit Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2020 fest. Das 
Sonderergebnis schließt mit einem vorläufigen Verlust von -0,15 Mio. € ab. 

Die Finanzrechnung 2020 schloss mit folgenden Zahlen ab:   

     Ergebnis  Plan-Abweichung 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    7.587.066 € -6.306.404 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.502.799 € -2.554.588 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit 11.915.733 € -3.751.816 € 
   

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen                                    0 € -603.000 € 
Auszahlungen für Tilgungen von Krediten    -3.916.487 € +1.996.387 € 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit   -3.916.487 € +2.599.388 € 

 

In Summe ist erkennbar, dass sich durch die nicht zugeflossenen Einzahlungen aus Investiti-
onszuwendungen von 4,21 Mio. € der Investitionssaldo im Ergebnis verschlechterte und für 
die Umsetzung der Investitionsprojekte benötigte Liquidität fehlt. Das Liquiditätsdarlehen an 
die städtische Tochter Stadtwerke Überlingen GmbH wurde umgegliedert und wurde bei den 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen verortet. 

Von den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen auf: 

         Ergebnis Plan-Abweichung 
Investitionszuwendungen 3.826.571 € -4.205.729 € 
Investitionsbeiträge 1.213.092 € +179.092 € 
Veräußerungserlöse                                    
(insb. Grundstücksverkäufe)  

2.188.237 € +783.237 € 

Sonstiges 359.165 € -3.063.005 € 
 

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen auf: 

      Ergebnis Plan-Abweichung 
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.969.247 € +504.947 € 
Erwerb beweglicher Sachen des 
Anlagevermögens 

1.153.793 € -107.167 € 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.974.147 € -3.454.430 € 
Hochbau  

(SCÜ – Sporthalle, Pflanzenhaus, An-
schlussunterbringung, ARB Ost) 

8.522.087 € -3.292.190 € 

Tiefbau 
(Kanäle, Straßen,…) 

3.067.926 € -131.374 € 

sonstige Baumaßnahmen 369.066 € -45.934 € 
Auszahlung für den Erwerb von 
immateriellem Vermögen 

1.831 € -124.669 € 

Auszahlung für Erwerb Finanzvermögen 1.183.553 € +1.183.403 € 
Investitionszuschüsse an Dritte 

(Zweckverbände, Stadtsanierung, LGS 
GmbH, Bonhoeffer-Haus, Parkhaus 
Therme) 

3.220.227 € -556.673 € 
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Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3,82 Mio. € handelt es sich 
um Kredittilgungen und die Ausleihung an die städtische Tochter Stadtwerke Überlingen 
GmbH. Durch die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung reduziert sich der Schul-
denstand auf 11,59 Mio. €.  
 
Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 (19,44 Mio. €) war damit zu 39 % aus den 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (7,59 Mio. €) möglich.  
 
Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand und Tagesgelder) betrug  
16,95 Mio. €. An sonstigen Einlagen (Festgelder, Anteil am Liquiditätsverbund) waren                         
5,30 Mio. € vorhanden. 
 

Das endgültige Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Aufarbeitung aller aufgelaufenen 
Jahresabschlüsse, wird im Rechenschaftsbericht 2020 noch ausführlich dargestellt. 
 

II. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021 

 
In der Gemeinderatssitzung am 17.06.2020 wurden die Eckdaten für die Haushaltsplanung 
2021 beraten und beschlossen. Die Ersteinbringung des Haushaltsplans 2021 fand in der 
Sitzung am 21.10.2020 statt. Die Weiterentwicklung des Haushaltsplanes 2020 war 
Gegenstand der Beratung am 11.11.2020. Der Ergebnishaushalt wurde auf die aktuellsten 
Erkenntnisse fortgeschrieben. Über die Anträge aus dem Gemeinderat wurde in der Sitzung 
am 09.12.2020 wie folgt beschlossen: 
A1 „Einstellung Klimamanager“:   mehrheitlich beschlossen 
A2 „Verkehrsberuhigung Innenstadt“:  mehrheitlich beschlossen 
A3 „Haushaltsmittel Streetwork“:   einstimmig beschlossen 
A4 „Renaturierung Langenbach“:   einstimmig beschlossen 
A5 „ÖPNV westliche Teilorte während LGS“: einstimmig beschlossen 
A6 „Unterstützung Projekt Weltacker“: mehrheitlich beschlossen 
A7 „Erhöhung der Zweitwohnungssteuer“: mehrheitlich abgelehnt 
 
Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 in der Sitzung am 16.12.2020 
beschlossen. Mit Schreiben vom 25.02.2021 wurde die Haushaltsgenehmigung vom 
Regierungspräsidium erteilt, sodass die Fachabteilungen nach Ende der Offenlage am 
17.03.2021 in die Vollbewirtschaftung der Ansätze übergehen konnten.  
 
Auch das Jahr 2021 war von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
geprägt und verdeutlichte bereits in der Planung die kommunalen Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Rezession, welche nicht ohne Weiteres ausgeglichen werden können. Soweit 
möglich, wurden die Auswirkungen in der Planung berücksichtigt und die Erträge 
entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Interessensvertretungen und der 
Prognosen der Steuerschätzungen vorsichtig geplant. Durch die sehr positiven Vorjahre lagen 
die Aufwendungen auf einem allgemein sehr hohen Niveau. Notwendige 
Effizienzsteigerungen umzusetzen, welche sich auch finanziell bemerkbar machen, bedürfen 
jedoch einer organisatorischen Vorlaufzeit und lassen sich erst mittelfristig umsetzen.  
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Im Jahr 2021 konnten lediglich Überplanungspuffer weiter herausgearbeitet und reduziert 
werden, sodass der Haushalt 2021 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von                        
-5,24 Mio. € beschlossen wurde. Dieses Ergebnis wäre unter normalen Bedingungen von der 
Rechtsaufsicht nicht gebilligt worden. Lediglich durch eine Sonderverfügung des baden-
württembergischen Innenministeriums konnte der Haushalt für genehmigungsfähig erklärt und 
durch die Rechtsaufsicht zur Bewirtschaftung am 17.03.2021 freigegeben werden.  
 
Sehr deutlich wurde der Stadt vor Augen geführt, wie wichtig die Steigerung der eigenen 
Leistungsfähigkeit ist, um die notwendigen Pflichtaufgaben bedienen und an der weiteren 
Abarbeitung von Investitions- und Sanierungsstaus auch während einer allgemein 
wirtschaftlichen Rezession arbeiten zu können. Die kommunale Handlungsfähigkeit soll in 
diesen Zeiten als Konjunkturmotor fungieren und somit das regionale Gewerbe und regionale 
Unternehmen stützen. Diese Erfahrung sollte in der Zukunftsausrichtung und intergenerativen 
Haushaltsgestaltung der Stadt Überlingen dauerhaft eine Berücksichtigung finden. 
 
Während im Jahr 2020 die Handlungsfähigkeit der Kommunen mit außerordentlich hohen 
Zuweisungen unterstützt wurde, waren die Kommunen im Jahr 2021 bis auf eine 
Teilkompensation von coronabedingten Mehraufwendungen, anteiligem Ersatz der erlassenen 
Kindergartengebühren und Fördermitteln für eine schnelle Schuldigitalisierung im 
Wesentlichen auf sich alleine gestellt. Die aufgelegten Förderprogramme des Landes, welche 
auch in den Folgejahren die Kommunen unterstützen sollen, konnten nur zu einem geringen 
Teil bisher in Anspruch genommen werden, da die anvisierten Bauprojekte noch nicht in die 
Umsetzung gehen bzw. Grundlagen erst erarbeitet werden müssen. Zumindest gegen 
Jahresende konnte durch die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung und damit 
einhergehende Mehrerträge des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der 
Umsatzsteuer wie auch der Schlüsselzuweisungen durch eine Anhebung der Pro-Kopf-
Beträge eine finanzielle Erleichterung verbucht werden. 
 
Während sich die Gewerbesteuereinnahmen mit einem aktuellen Soll von 12,12 Mio. € 
merklich stabilisieren, können die erwarteten Erträge im Bereich des Tourismus und der 
Parkierung durch den anhaltenden Lockdown im Frühjahr nicht mehr ausgeglichen werden. 
Auch bei den Einnahmen aus der Vergnügungssteuer ist bei Ist-Einnahmen von aktuell                   
0,35 Mio. € absehbar, dass der geplante Ansatz von 1,04 Mio. € nicht erreicht wird. Durch das 
Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages ist auch für die zukünftigen Jahre mit einer 
deutlichen Regression der Erträge zu rechnen, weshalb diese im vorliegenden Planentwurf für 
die Jahre 2022 ff. deutlich reduziert wurden.  
 
Durch die Verschiebung der Landesgartenschau waren in der Planung 2021 auch die im Jahr 
2020 bereits eingeplanten Sondereffekte auf der Aufwandsseite erneut berücksichtigt. Neben 
einem hohen Grünpflege- und Personalaufwand, Werbe- und Veranstaltungskosten waren 
auch viele Planungsleistungen enthalten, sodass das Jahr 2021 nochmals als strategisches 
Konzeptionsjahr für die Verwaltung dienen konnte.  
 
Mit einer Rekordsumme im ordentlichen Aufwand von geplanten 79.362.476 € ist die Stadt 
Überlingen in das Jahr 2021 gestartet. Hier enthalten waren 6,00 Mio. € für den Ausgleich des 
prognostizierten Defizits aufgrund der Verschiebung der Landesgartenschau Überlingen 2020 
GmbH (LGS GmbH), welche mit bis zu 4,00 Mio. € vom Land Baden-Württemberg getragen 
werden. Bisher sind 2,00 Mio. € bereits an die LGS GmbH zur Auszahlung gekommen. 
Inwieweit die noch offenen Zuweisungen zum Tragen kommen, hängt von der wirtschaftlichen 
Bilanz der GmbH ab.  
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Auch im Jahr 2021 wurde die Deckungsreserve auf 500.000 € erhöht, um damit die 
Absicherung der Zielerreichung zu gewährleisten sowie den Anreiz zu bieten, die Budgets mit 
weniger Reserven zu kalkulieren. Dass dieser Anreiz bisher erfolgreich war, können wir 
aufgrund der Plan-/Ist-Vergleiche auch im Jahr 2021 nicht feststellen. Trotz der durch die 
Landesgartenschau nun hinzugewonnen Flächen und den damit erhöhten Pflegeaufwand 
stellt der Finanzbereich die Erreichung des geplanten Ansatzes für die Sach- und 
Dienstleistungen analog der Vorjahre in Frage. Wir halten den eingeschlagenen Weg nach wie 
vor für richtig und werden weiter in diese Richtung appellieren. Dies bedarf jedoch einer 
konsequenten Reduzierung aller Fachabteilungen, um im Großen auf der 
Gesamthaushaltsebene die Entlastung deutlich machen zu können. Insbesondere betrifft dies 
den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Bereich der sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen sowie die Personalaufwendungen. Auch nach dem aktuellen 
Stand ist bereits ersichtlich, dass der Ansatz von 14,42 Mio. € im Sach- und 
Dienstleistungsbereich sowie die eingeplanten 4,05 Mio. € im Bereich der ordentlichen 
Aufwendungen nicht gänzlich ausgeschöpft werden und das ordentliche Ergebnis deutlich 
positiver ausfällt, als dies bei der Planung angenommen wurde. Aktuell geht der Finanzbereich 
von einem positiven ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2021 aus. 
 
Der strikte Weg eines effizienten Einsatzes der Haushaltsmittel im Grün- und Kurbereich ist 
umso mehr zu verfolgen, wenn für die Jahre 2022 ff. tatsächlich keine Vorsteuer im Kurbereich 
aufgrund des BMF-Schreibens vom 08.02.2021 mehr geltend gemacht werden darf und es 
folglich zu einer wesentlichen Verteuerung der Kureinrichtungen kommen wird. Ohne 
Gegensteuerung durch Aufwandsreduzierungen oder gar einer weiteren Erhöhung der 
Kurtaxe wird dies zukünftig den Haushalt deutlich belasten. Die Stadt Überlingen ist jedoch im 
schlechtesten Fall nicht nur zukünftig, sondern auch in einer Rückwirkung betroffen, wodurch 
es möglicherweise zu einer Rückzahlung der geltend gemachten Vorsteuer für die 
Promenadensanierung, das Pflanzenhaus sowie den allgemeinen Unterhalt im Betrieb 
gewerblicher Art „Kur“ in Höhe von insgesamt 980.000 € kommen kann. Zusätzlich ist in 
Abhängigkeit möglicher außerplanmäßiger Abschreibungen für die Rückübertragung der LGS-
Flächen mit einer Verzinsung des Finanzamtes von 500.000 € bis 700.000 € zu rechnen. Die 
Verzinsung stellt zwar lediglich ein Wegfall von Vergünstigungen und damit eine Gleichstellung 
der Stadt Überlingen mit bisherigen Landesgartenschau-Städten dar, jedoch in Anbetracht 
dessen, dass diese neue Rechtslage im Vorfeld der Landesgartenschau nicht thematisiert 
werden konnte und enge Abstimmungen mit der Finanzverwaltung im Vorfeld der LGS 
stattfanden, ist diese Rechtsänderung dramatisch. Hierzu hat der Finanzbereich analog der 
Investitionsauszahlungen Rückstellungen in den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen 
2017-2020 in Höhe von 1,60 Mio. € vorgenommen. 
 
In der Investitionsplanung 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 lagen die 
Schwerpunkte auf der Restabwicklung der neuen Sporthalle sowie den Planungen des 
Ausrückebereiches Ost und der Generalsanierung des Torhauses. Im Bereich Tiefbau lag der 
Fokus zudem auf der erstmalig endgültigen Herstellung der Mühlbachstraße sowie diversen 
Erschließungsmaßnahmen der neuen Baugebiete und der Neugestaltung der Hafenstraße. An 
den aktuellen Mittelabflüssen, Stand Mitte Dezember mit 8,6 Mio. €, lässt sich jedoch bereits 
heute erahnen, dass die Realisierung des Investitionsvolumens von 17,23 Mio. € die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung übersteigt und dieses Volumen nicht einen tatsächlichen 
Mittelabfluss im Ergebnis abbildet. Und dies obwohl, das Investitionsvolumen während des 
Haushaltsplanungsprozesses bereits deutlich verschlankt wurde. Im Folgenden ist ein 
Vergleich der geplanten und umgesetzten Bauvolumina als Rück- und Ausblick dargestellt: 
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Im Jahr 2021 wurden in der Rückbetrachtung die Maßnahmen in der Planung begonnen, 
hiervon konnte jedoch der geplante Mittelabfluss im Wesentlichen nicht realisiert werden. 
Erfreulicherweise konnten zumindest die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gänzlich bis 
auf rund 0,74 Mio. € abgerufen werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren bestätigt sich 
die Tendenz eines deutlich „zu vollen Rucksackes“ auch im Bewirtschaftungsjahr.  
 
Unter Ausschöpfung aller Haushaltsansätze und Ermächtigungsübertragungen aus 2020 und 
Umsetzung aller geplanten Maßnahmen 2021 wurde der voraussichtliche Stand der Liquidität 
entsprechend der vorzuhaltenden Mindestliquidität auf 1,74 Mio. € hochgerechnet. In dieser 
Hochrechnung ist auch die geplante Kreditneuaufnahme von 7,60 Mio. € enthalten, welche 
nicht benötigt wird, da nach aktueller Hochrechnung von einem Liquiditätsstand zum 
31.12.2021 von knapp 23,39 Mio. € auszugehen ist. 
 
Leider liegt diese Verbesserung auch an einer Vielzahl von nicht oder nur teilweise 
ausgeführten Maßnahmen und nicht ausgeschöpften Ermächtigungsübertragungen. Alleine 
beim Neubau der Sporthalle auf dem Campusareal ergaben sich Verschiebungen im 
Mittelabfluss in Höhe von voraussichtlich insgesamt 4,5 Mio. €. Da bisher die Rechnungen des 
Regierungspräsidiums Tübingen zum Bau der Entlastungsstraße ÜB Ost - 3. BA für den Bau 
des Anschlusses an die Rengoldshauser Straße (Teilbau mit Fertigstellung vor der 
Landesgartenschau) nur teilweise eingegangen sind, sind auch hier Ermächtigungs-
übertragungen von rund 1,00 Mio. € zu berücksichtigen. In Summe ist nach aktuellem Stand 
mit Ermächtigungsübertragungen von 9,50 Mio. € in das Planjahr 2022 zu rechnen.  

6,12 6,87 5,34 6,06 7,21 7,57

17,56

11,97

6,57

10,99

23,42

27,57

15,06

7,52

13,87

0

5

10

15

20

25

30

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

M
illi

on
en

 €
Bautätigkeit Plan vs. Ergebnis

Auszahlungen Baumaßnahmen Ist Auszahlungen Baumaßnahmen Plan



V 18 
 

III. Ausblick auf die Planjahre des ersten Doppelhaushalts 2022/2023 
 
Der Planungsprozess im Überblick 
 
In der Sitzung am 09.06.2021 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, dass für die 
Jahre 2022 und 2023 für die Stadt Überlingen erstmals ein Doppelhaushalt aufgestellt wird. 
Hierdurch erhofft sich die Verwaltung zum einen freiwerdende Kapazitäten für originäre und 
zukunftsgerichtete konzeptionelle Aufgaben in den Fachabteilungen und zum anderen 
ermöglicht der Doppelhaushalt eine Bewirtschaftung der Planungsansätze mit Beginn des 
neuen Jahres, da die Genehmigung der Aufsichtsbehörde bereits vorliegt. Dies soll zu einer 
realistischeren Ausschöpfung der Planungsansätze durch frühere Vergaben führen. Auch für 
die Gremienarbeit bedeutet dies im Erstjahr zwar eine intensive Befassung mit dem Thema 
Haushalt, der Doppelhaushalt gibt jedoch im Zweitjahr Raum für andere wichtige Themen. 
 
Mit der Einführung eines Doppelhaushaltes bedarf es auch einer Intensivierung des 
Berichtswesens. Um die Fachabteilungen zu entlasten, wird es zukünftig quartalsweise 
Berichte zum Haushaltsvollzug durch den Finanzbereich geben. Die Berichtsstruktur legte der 
Ausschuss für Finanzen und Verwaltung in seiner Sitzung am 27.09.2021 fest. Da jedoch die 
Mittel in der Projektarbeit eher am Ende von Projekten oder Teilprojekten abfließen, bedarf es 
neben dem finanzseitigen Berichtswesen ebenfalls einer Intensivierung des Projekts- und 
Maßnahmencontrollings. Die Quartalsberichte der Großprojekte sind hier ein erster Aufschlag. 
 
Hierzu wurden im Investitionsprogramm wie bereits im letzten Jahr die Zeitpunkte für die 
Sachstandsberichte des Baubereichs aufgenommen und analog dem letzten Jahr fortgeführt. 
Um die Entscheidungsträger und Bürgerschaft über den Stand der Bauprojekte regelmäßig zu 
informieren, wird deshalb analog den Entscheidungswertgrenzen der Hauptsatzung über 
Maßnahmen bis 400.000 € im zuständigen Ausschuss und über Maßnahmen darüber im 
Gemeinderat berichtet. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 30.06.2021 wurden mit den Eckdaten für die 
Haushaltsplanung 2022/2023 die Grundlagen beraten und beschlossen und dabei die 
Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes auf die Ist-Werte von 2020 fixiert. Erfreulicherweise 
hat die Landesregierung erstmals seit Jahren die Orientierungsdaten des Landes (Entwurf des 
Haushaltserlasses des Innenministeriums 2022) bereits am 04.08.2021 und damit ganze 
zweieinhalb Monate früher als im Vorjahr veröffentlicht und dann mit den Ergebnissen der 
regionalisierten Novembersteuerschätzung zum 07.12.2021 fortgeschrieben. Auf die 
Einzelpositionen hierzu wird im weiteren Bericht näher eingegangen.  
 
Vor Einstieg in die gemeinderätliche Beratung wurden gemeinsam mit den 
Ortsvorsteher*innen und Vertretern der Verwaltung am 27.09.2021 die Teilortmaßnahmen 
diskutiert und von den Fachabteilungen in den Planentwurf entsprechend dem Ergebnis 
eingearbeitet. Im folgenden Überblick sind die Gremienberatungen der diesjährigen 
Haushaltsberatung dargestellt: 
 

18.10.2021 Informationsveranstaltung des Jugendgemeinderates zum Haushalt 
20.10.2021 Einbringung des Doppelhaushaltes 2022/2023 (Drs.-Nr. 2021-286) 
25.10.2021 Vorberatung des Ergebnishaushaltes des Doppelhaushaltes 2022/2023 im 

Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr sowie dem gemeinsamen Aus-
schuss des Feuerwehrausschusses und des Ausschusses für Finanzen 
und Verwaltung 
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25.10.2021 Vorberatung Stellenplan 2022/2023 im Ausschuss für Finanzen und Ver-
waltung (nicht-öffentlich) 

26.10.2021 Vorberatung des Ergebnishaushaltes des Doppelhaushaltes 2022/2023 im 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 

17.11.2021 1. Beratung des fortgeschriebenen Haushaltsentwurfes im Gemeinderat 
(Drs.-Nr. 2021-323) 

08.12.2021 Kenntnisnahme des fortgeschriebenen Haushaltsentwurfes im Gemeinde-
rat (Präsentation zu TOP ö15) 

15.12.2021 Beratung und Beschluss der Personalhaushalte und Stellenpläne 2022 und 
2023 (Drs.-Nr. 2021-318) 

15.12.2021 Beratung des Haushaltsplans in Fortsetzung der am 08.12.2021 erfolgten 
Kenntnisnahme (Drs.-Nr. 2021-364) 

 
Am 20.10.2021 erfolgte die Einbringung des Planentwurfs im Gemeinderat. Nach bereits 
verwaltungsseitig vorgenommenen Kürzungen enthaltener Überplanungen konnte ein 
Haushalt mit durchweg positiven Ergebnissen eingebracht werden. Nachdem in der 
letztjährigen Planung der Finanzbereich angemahnt hat, dass die in der Investitionsplanung 
geplanten und seit Jahren enthaltenen Positionen nicht die Kostenerwartung mit 
Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen erfüllen, hat insbesondere die Abteilung 
Facility Management die Ansätze der in den Vorjahren geplanten Investitionen 
fortgeschrieben. Ergänzend dazu sind weitere neue Investitionsmaßnahmen aufgenommen 
worden, was in einem Rekord-Gesamtinvestitionsvolumen in der Einbringung von                               
114,60 Mio. € für die Jahre 2022 bis 2026 resultierte. Hierzu waren Kreditaufnahmen in Höhe 
von 46,70 Mio. € im Planentwurf berücksichtigt. Bereits im Jahr 2021 stand das 
Investitionsvolumen mit 77,94 Mio. € im Hinblick auf die personelle Leistbarkeit in Frage. Das 
nun nochmals gestiegene Investitionsvolumen vergrößerte die Problematik der personellen 
Leistbarkeit zudem und resultiert auch in der Fragestellung nach einer nachhaltig 
intergenerativen finanziellen Leistbarkeit. Zu dem bereits erkannten „Umsetzungsproblem“ 
kommt damit nun auch sukzessive ein „Finanzierungsproblem“ auf die Stadt Überlingen zu. 
 
Bei den nachfolgenden Ausschussberatungen des Ergebnishaushaltes wurden die 
wesentlichen Änderungen der Budgets durch die Abteilungsleitungen und den Finanzbereich 
vorgestellt und vorberaten. Resultierend aus den gestiegenen Volumina der Einbringung 
kristallisierte sich im Rahmen der Haushaltsberatungen das „Wie“ der Aufgabenerfüllung auch 
in diesem Jahr als essentielle Leitfrage für den weiteren Planungsprozess für sowohl 
konsumtive als auch investive Aufgaben heraus. Folgende Grundziele wurden deshalb in den 
Haushaltsberatungen deutlich: 

- Die Investitionsplanung soll verbindlich sein und Aufgabenverlagerungen von intern auf 
extern sollen im Investitionsbereich überprüft werden 

- Investitionsprojekte sollen auf Möglichkeiten einer schlüsselfertigen Bauweise 
überprüft werden, 

- (Strategie)-Konzeptionen zur Zieldefinition sollen erstellt werden, u. a. ein 
Grünflächenkonzept, ein Straßen- und Sanierungskonzept, ein energetisches 
Gebäudekonzept, ein Kulturkonzept sowie ein Stadtmarketingkonzept. 

 
Um zumindest dem „Umsetzungsproblem“ entgegentreten zu können, stellten die Fraktionen 
CDU und LBU/Die Grünen im Rahmen der Haushaltsberatungen den Antrag, dass die 
Verwaltung sich mit „Outsourcing" bzw.  Auslagerung (externe Planung/ 
Ausführung/Betreuung, eventuell durch Generalunternehmer) von Baumaßnahmen, 
insbesondere von Standardbauten auseinandersetzt und die Beschaffung von 
schlüsselfertigen Gebäuden überprüft. Die Fraktionen sehen diese Möglichkeiten 
insbesondere bei den Kindertagesstätten Nesselwangen und Überlingen Nord sowie der 
Fahrzeughalle der Feuerwehr in der Schlachthausstraße.  
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Die Verwaltung soll dem Gemeinderat eine detaillierte Analyse vorstellen und konkrete 
Vorschläge für solche Auslagerungen machen. Die Verwaltung wird im Einvernehmen mit den 
Fraktionen im Laufe des ersten Quartals 2022 die Möglichkeiten überprüfen und dem Gremium 
präsentieren. 
 
Zur Gemeinderatssitzung am 17.11.2021 wurden die Fragen aus der Mitte des Gemeinderates 
beantwortet und der Planentwurf mit marginalen Verschiebungen fortgeschrieben.  
 
Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten zum 07.12.2021 erfolgte in der 
Gemeinderatssitzung am 08.12.2021 eine größere Änderung des Planwerks. Während für das 
Jahr 2022 eine deutliche Verbesserung, insbesondere durch die Anhebung der 
Bedarfsmesszahl prognostiziert wurde, wirkt sich in der zweijährigen Hebelwirkung das 
deutlich positive Steuerergebnis 2021 sowie eine Absenkung der Bedarfsmesszahlen 
belastend auf das Jahr 2023 aus. Durch die Bildung der Finanzausgleichsrückstellung kann 
diese Auswirkung zwar im Ergebnis, jedoch nicht im Liquiditätsabfluss abgemildert werden. 
Auch in den Folgejahren ergibt sich durch die zweijährige Hebelwirkung des Finanzausgleichs 
nur eine marginale Gesamtverbesserung. Im Rahmen dieser Fortschreibung kamen zudem 
die Einplanung von zwei Anschlussunterbringungen in Modulbauweise für jeweils 40 Personen 
sowie Haushaltsmittel für den Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen unter 
Berücksichtigung der 80 %-Bundesförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und 
Schulen sowie die aus beiden Aufgaben resultierenden Folgekosten hinzu. 
 
Welche weiteren Auswirkungen die Corona-Pandemie bzw. auch die globalen 
Handelslieferengpässe nach sich ziehen, kann aktuell nicht abgeschätzt werden. Das 
vorliegende Planwerk spiegelt somit nur die Erwartungen wider, welche zum jetzigen Zeitpunkt 
realistisch und abschätzbar erscheinen und durch die aktuelle Novembersteuerschätzung und 
Fortschreibung der Orientierungsdaten untermauert werden. Die geplanten Ansätze des 
vorliegenden Planwerkes lassen jedoch eine gewisse Flexibilität und kurzfristige 
Reaktionsmöglichkeit auf negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wie bereits im Jahr 
2021 zu.  
 
Das Investitionsvolumen liegt nun bei insgesamt 119,30 Mio. €. Zur Finanzierung wird hierfür 
voraussichtlich eine Gesamtkreditaufnahme von 43,50 Mio. € notwendig. Durch die 
Berücksichtigung der aus der Abwassergebührenkalkulation resultierenden Mehrerträge 
verstetigten sich die deutlich positiven Zahlungsmittelüberschüsse erneut und mildern den 
Kreditbedarf im Vergleich zum Einbringungsentwurf ab. Bei diesem Investitionsvolumen vor 
der Brust und den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie mit der Abhängigkeit von 
Wirtschaftsfaktoren und der politischen Ausrichtung des Bundes und des Landes mahnen wir 
noch eindrücklicher zur Verbesserung der Eigenfinanzierungskraft und Stärkung der eigenen 
Handlungsfähigkeit. Allerdings bestehen unter Berücksichtigung des in den vergangenen 
Jahren umgesetzten Investitionsvolumens aus Finanzsicht auch berechtigte Zweifel an der 
tatsächlichen Realisierung dieser Volumina. 
 
Bereits im Jahr 2026 wird deutlich, dass mit diesem Investitions- und Kreditvolumen die 
städtische Haushaltswirtschaft durch den Anstieg der Tilgungs- und Zinsleistungen an den 
Rand des maximal Finanzierbaren gebracht wird und keine neuen Freiwilligkeitsleistungen und 
Investitionen für die Folgejahre aufgerufen werden sollten. Im Folgenden wird nun auf die 
Einzelpositionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Planjahre 2022 und 2023 sowie der 
mittelfristigen Finanzplanung eingegangen. 
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Ergebnishaushalt 2022 und 2023 
 
Der Ergebnishaushalt schließt im Jahr 2022 mit ordentlichen Erträgen von 76,05 Mio. €. Im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht dies ohne Berücksichtigung der Sonderzuweisung des 
Landes für die Verschiebung der Landesgartenschau in 2021 einer Steigerung um rund                     
5,92 Mio. € (+8,44 %). Die größten positiven Änderungen ergeben sich bei der Gewerbe, 
Zweitwohnungs- und Hundesteuer (+1,98 Mio. €) und den Gemeindeanteilen an den 
Bundessteuern (+0,97 Mio. €) sowie den Zuweisungen (+3,64 Mio. €), resultierend aus den 
Fördermitteln des Digitalpakts und der Schlüsselzuweisungen. Die wesentlichen negativen 
Änderungen ergeben sich bei den Steuern im Bereich des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer (-0,22 Mio. €) sowie der Vergnügungssteuer (-0,26 Mio. €) und analog der 
Investitionsplanung bei den aktivierten Eigenleistungen (-0,26 Mio. €). Die restlichen 
Steigerungen und Verschlechterungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Positionen, die 
auf den nachfolgenden Seiten erläutert werden.  
 
Der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 ist mit ordentlichen Erträgen von 77,45 Mio. € geplant. 
Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr von nochmals 1,41 Mio. € (+1,85 %). Ursächlich 
hierfür ist analog der Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftslage eine Steigerung der 
Steuererträge (+1,35 Mio. €) und der öffentlich-rechtlichen Entgelte (+0,87 Mio. €). Bei den 
Zuweisungen ist aufgrund der Absenkung der Schlüsselzahl und der zweijährigen 
Hebelwirkung des Finanzausgleichs mit einer Reduzierung (-0,79 Mio. €) zu rechnen. 
 
Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie ist bei der Planung der 
Einnahmen aus Steuern weiterhin Vorsicht geboten und es kann noch nicht wieder auf die Vor-
Corona-Werte zurückgegangen werden.  
 
Um die Kommunen in der Corona-Pandemie finanziell zu entlasten, führt die Anhebung der 
Bedarfsmesszahlen zu höheren Schlüsselzuweisungen und damit eine im Vergleich zur 
Einbringung deutliche Steigerung der Ertragsseite 2022. Zwar zeigte sich im Rahmen der 
Steuerschätzungen und der fortgeschriebenen Orientierungsdaten auch für die Folgejahre 
eine Erholung der Steuereinnahmen und Zuweisungen, jedoch fällt die Bewertung für das 
Planjahr 2023 durch die Absenkung des Kopfbetrages deutlich ernüchternd und verhalten aus. 
Eine Erreichung der Steuereinnahmen des Vor-Corona-Niveaus wird laut den kommunalen 
Landesvertretungen frühestens ab dem Jahr 2026 wieder erwartet. 
 
Bei den ordentlichen Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 mit                      
73,92 Mio. € ab. Ohne Berücksichtigung der Sonderzuweisung an die Landesgartenschau 
GmbH aufgrund der Verschiebung in 2021 entspricht dies einer Steigerung von 0,56 Mio. € 
(0,76 %). Die wesentlichsten Steigerungen zum Vorjahr ergeben sich durch Stellenmehrungen 
und Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen (+1,25 Mio. €) sowie bei den Sach- und 
Dienstleistungen (+0,33 Mio. €). Die größten Reduzierungen ergeben sich ohne 
Berücksichtigung der Landesgartenschau-Zuweisung bei den Transferaufwendungen                        
(-0,61 Mio. €) durch die Berücksichtigung der Rückstellung aus dem Finanzausgleich. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2023 schließen mit 74,45 Mio. € und damit um                      
0,88 Mio. € (+1,19 %) höher als in 2022. Die wesentlichsten Steigerungen ergeben sich 
aufgrund des Interimskindergartens und den Stellenmehrungen 2022 beim Personalaufwand 
(+1,34 Mio. €) sowie bei den Zinsaufwendungen aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahme 
(+0,21 Mio. €). Bei den Sach- und Dienstleistungen ist eine Reduzierung (0,55 Mio. €) 
erkennbar, welche jedoch der Finanzbereich auf Überplanungen des Vorjahres zurückführt. 
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Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen stellt sich wie folgt dar: 
 

Erträge: (in T€) RE 
2018 

RE 
2019 

RE 
2020 

HH 
2021 

HH 
2022 

HH 
2023 

       
  1. Grundsteuer 5.474 5.535 5.598 5.521 5.701 5.711 
  2. Gewerbesteuer 15.744 13.965 9.716 9.500 11.100 11.500 
  3. Gemeindeanteil an der       
      Einkommensteuer 13.835 14.270 13.186 13.437 14.637 15.440 
  4. Gemeindeanteil an der       
      Umsatzsteuer 2.099 2.328 2.516 2.396 2.170 2.232 
  5. Andere Steuern (Hundesteuer,       
      Fremdenverkehrsbeitrag u.a.) 4.119 4.159 7.214 4.197 4.044 4.117 
  6. laufende Zuwendungen 16.611 16.765 17.747 20.024* 19.660 18.875 
        davon: Schlüsselzuweisungen 10.624 10.340 10.464 9.138 11.794 11.765 
  7. Auflösung von Sonderposten 1.482 1.482 1.481 1.458 1.418 1.400 
  8. Gebühren und ähnliche Abgaben 8.409 8.503 8.404 10.147 10.282 11.153 
  9. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.444 2.071 2.267 2.455 2.427 2.471 
10. Kostenerstattungen und Kostenumlage 1.913 2.023 2.317 1.960 1.861 1.876 
11. Finanzerträge 1.240 318 358 261 256 251 
12. aktivierte Eigenleistungen 365 191 280 763 500 438 
13. Sonstige ordentliche Erträge 2.186 1.982 2.797 2.006 1.990 1.990 
       
 75.921 73.592 73.881 74.126 76.046 77.454 
*inkl. Zuweisung Land BW für LGS 2021 (4 Mio. €)     

 
 

 
 
 

Steuern und ähnliche Abgaben
37.651.007 € 

49,51%
Zuweisungen und Zuwendungen, 

Umlagen
19.660.380 € 

25,85%

Aufgelöste Invest.-
zuwendungen/-beiträge

1.417.997 € 
1,86%

Öffentlich-rechtliche Entgelte
10.282.007 € 

13,52%

privatrechtliche Leistungsentgelte
2.427.050 € 

3,19%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.861.004 € 

2,45%
Zinsen und ähnliche Erträge

256.360 € 
0,34%

aktivierte Eigenleistungen
499.900 € 

0,66%

sonstige ordentliche Erträge
1.990.228 € 

2,62%

Ordentliche Erträge 2022

u.a.
- 14,6 Mio. € Gemeindeanteil EKSt
- 11,1 Mio. € Gewerbesteuer
- 5,7 Mio. € Grundsteuer 
- 2,2 Mio. € Gemeindeanteil USt
- 1,5 Mio. € Zweitwohnungssteuer
- 1,2 Mio. € Familienleistungsausgleich
- 0,8 Mio. € Vergnügungssteuer

u.a.
- 11,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 5,0 Mio. € Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- 2,0 Mio. € Sachkostenbeiträge vom Land
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Aufwendungen: (in T€) RE 
2018 

RE 
2019 

RE 
2020 

HH 
2021 

HH 
2022 

HH 
2023 

       
1. Personal- /Versorgungsaufwendungen 19.173 19.924 21.044 22.120 23.379 24.726 
2. Aufwendungen für Sach-       
    und Dienstleistungen 11.925 11.529 12.881 14.418 14.750 14.203 
3. Planmäßige Abschreibungen 4.313 4.770 4.624 5.572 5.386 5.535 
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 700 574 557 535 533 747 
5. Transferaufwendungen       
    - Kreisumlage 10.587 9.661 10.201 11.148 10.555 11.665 
    - Finanzausgleichsumlage 7.423 7.290 8.799 7.811 8.197 8.209 
    - Gewerbesteuerumlage 2.727 2.430 766 899 1.041 1.088 
    - Umlagen an Zweckverbände 1.054 1.208 663 1.502 1.507 1.630 
    - Zuschüsse an Kindergärten Dritter 3.619 3.840 3.773 3.975 3.892 4.010 
    - sonstige Zuweisungen und Umlagen 1.723 1.227 1.054 7.331* 795 834 
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.093 3.559 2.776 4.051 3.889 3.825 
       
  66.337 66.012 67.138 79.362 73.924 74.803 
       
       
*inkl. Zuweisung an LGS GmbH (2021 = 6 Mio. €) 
 
Im Übrigen wird auf die vorstehenden Einzelerläuterungen verwiesen! 
 

 

 
  

 

Steuern und ähnliche Abgaben
39.000.042 € 

50,35%

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
18.874.945 € 

24,37%

Aufgelöste Invest.-
zuwendungen/-beiträge

1.399.551 € 
1,81%

Öffentlich-rechtliche Entgelte
11.152.557 € 

14,40%

privatrechtliche Leistungsentgelte
2.471.419 € 

3,19%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.876.104 € 

2,42%

Zinsen und ähnliche Erträge
250.730 € 

0,32%

aktivierte Eigenleistungen
438.000 € 

0,57%

sonstige ordentliche Erträge
1.990.228 € 

2,57%

Ordentliche Erträge 2023

u.a.
- 15,4 Mio. € Gemeindeanteil EKSt
- 11,5 Mio. € Gewerbesteuer
- 5,7 Mio. € Grundsteuer 
- 2,2 Mio. € Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- 1,6 Mio. € Zweitwohnungssteuer
- 1,2 Mio. € Familienleistungsausgleich

u.a.
- 11,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 4,5 Mio. € Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- 2,0 Mio. € Sachkostenbeiträge vom Land
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Personal- /Versorg. 
Aufwendungen
23.378.979 € 

31,63%

Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen

14.750.022 € 
19,95%

Planmäßige Abschreibungen
5.386.444 € 

7,29%

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
532.607 € 

0,72%

Transferaufwendungen
25.986.762 

35,25%

Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.888.731 € 

5,16%

Ordentliche Aufwendungen 2022

u.a. für
- 10,6 Mio. € Kreisumlage
- 8,2 Mio. € Finanzausgleichsumlage
- 3,9 Mio. € Zuschüsse an Kindergärten Dritter
- 1,5 Mio. € Zuweis. an Zweckverbände
- 1,0 Mio. € Gewerbesteuerumlage
- 0,9 Mio. € Zuschüsse an verb. Unternehmen

davon Aufteilung in 
Teilhaushalte:
- 11,62 Mio. € THH 1 
- 2,43 Mio. € THH 2 
- 0,49 Mio. € THH 3
- 1,69 Mio. € THH 4
- 3,70 Mio. € THH 5
- 3,36 Mio. € THH 6
- 0,08 Mio. € THH 7

Personal- /Versorg. 
Aufwendungen
24.725.553 € 

33,05%

Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen

14.203.120 € 
18,99%

Planmäßige Abschreibungen
5.535.023 € 

7,40%

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
746.677 € 

1,00%

Transferaufwendungen
25.768.317 € 

34,45%

Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.824.807 € 

5,11%

Ordentliche Aufwendungen 2023

u.a. für
- 11,7 Mio. € Kreisumlage
- 8,2 Mio. € Finanzausgleichsumlage
- 4,0 Mio. € Zuschüsse an Kindergärten Dritter
- 1,6 Mio. € Zuweis. an Zweckverbände
- 1,1 Mio. € Gewerbesteuerumlage
- 1,0 Mio. € Zuschüsse an verb. Unternehmen

davon Aufteilung in 
Teilhaushalte:
- 12,22 Mio. € THH 1 
- 2,50 Mio. € THH 2 
- 0,50 Mio. € THH 3
- 1,72 Mio. € THH 4
- 4,22 Mio. € THH 5
- 3,43 Mio. € THH 6
- 0,09 Mio. € THH 7
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THH1 Innere Verwaltung
22.494.590 € 

30,43%

THH2 Sicherheit und Ordnung
3.996.238 € 

5,41%

THH3 Schulträgeraufgaben
1.877.338 € 

2,54%

THH5 Soziales, Kur, Sport
11.807.458 € 

15,97%

THH4 Kulturelle 
Einrichtungen
2.309.923 € 

3,12%

THH6 Planen, Bauen, Natur / Umwelt
10.904.397 € 

14,75%

THH7 Wirtschaft und Tourismus
207.076 € 

0,28%

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft
20.253.729 € 

27,50%

Ordentliche Aufwendungen 2022 - Aufteilung nach Teilhaushalten

u.a. für Transferaufwendungen:
- 10,6 Mio. € Kreisumlage
- 8,2 Mio. € Finanzausgleichsumlage
- 1,0 Mio. € Gewerbesteuerumlage

u.a. für
- 11,6 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 6,8 Mio. € Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
- 2,4 Mio. € planmäßige Abschreibungen
- 1,6 Mio. € sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. für
- 5,0 Mio. € Transferaufwendungen
- 3,7 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 2,2 Mio. € Aufw.für Sach- und Dienstleistungen

u.a. für
- 3,4 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 3,7 Mio. € Aufw. für Sach-und Dienstleistungen
- 2,1 Mio. € Planmäßige Abschreibungen
- 1,5 Mio. € Transferaufwendungen

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen nach Teilhaushalten stellen sich in 
den Jahren 2022 und 2023 wie folgt dar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THH1 Innere Verwaltung
3.164.466 € 

4,16%

THH2 Sicherheit und Ordnung
1.186.323 € 

1,56%

THH3 Schulträgeraufgaben
2.808.562 € 

3,69%

THH5 Soziales, Kur, Sport
8.381.049 € 

11,02%

THH4 Kulturelle Einrichtungen
718.876 € 

0,95%

THH6 Planen, Bauen, Natur / 
Umwelt 10.099.470 € 

13,28%

THH7 
Wirtschaft und 

Tourismus
64.180 € 
0,08%

THH8 Allgemeine 
Finanzwirtschaft  

49.623.007
65,26%

Ordentliche Erträge 2022 - Aufteilung nach Teilhaushalten

u.a.
- 14,6 Mio. € Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- 11,1 Mio. € Gewerbesteuer
- 11,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 5,7 Mio. € Grundsteuer gesamt
- 2,2 Mio. € Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- 1,5 Mio. € Zweitwohnungssteuer
- 1,2 Mio. € Familienleistungsausgleich
- 0,8 Mio. € Vergnügungssteuer

u.a.
- 5,9 Mio. € öffentlich-rechtliche Entgelte 

z.B. Entwässerungsgebühr     
Schmutzwasser, Friedhofsgebühren,    
Parkgebühren, Verwaltungsgebühren

- 1,0 Mio. € Kostenerstattungen
u.a. Dienstleistungen durch Spital

- 1,1 Mio. € sonstige ordentliche Erträge 
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THH1 Innere Verwaltung
22.803.969 € 

30,49%

THH2 Sicherheit und Ordnung
4.033.302 € 

5,39%

THH3 Schulträgeraufgaben
1.742.620 € 

2,33%

THH5 Soziales, Kur, Sport
12.720.641 € 

17,01%
THH4 Kulturelle 
Einrichtungen
2.351.373 € 

3,14%

THH6 Planen, Bauen, Natur / Umwelt
10.886.770 € 

14,55%

THH7 Wirtschaft und Tourismus
208.268 € 

0,28%

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft
20.056.554 € 

26,81%

Ordentliche Aufwendungen 2023 - Aufteilung nach Teilhaushalten

u.a. für Transferaufwendungen:
- 11,7 Mio. € Kreisumlage
- 8,2 Mio. € Finanzausgleichsumlage
- 1,1 Mio. € Gewerbesteuerumlage

u.a. für
- 12,3 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 6,3 Mio. € Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
- 2,7 Mio. € planmäßige Abschreibungen

u.a. für
- 5,2 Mio. € Transferaufwendungen
- 4,2 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 2,5 Mio. € Aufw.für Sach- und Dienstleistungen

u.a. für
- 3,4 Mio. € Personal- /Versorg. Aufwendungen
- 3,5 Mio. € Aufw. für Sach-und Dienstleistungen
- 2,0 Mio. € Planmäßige Abschreibungen
- 1,6 Mio. € Transferaufwendungen

 

 
 
 
 
 
 
 
  

THH1 Innere Verwaltung
3.077.047 € 

3,97%

THH2 Sicherheit und Ordnung
1.189.664 € 

1,54%

THH3 Schulträgeraufgaben
2.423.381 € 

3,13%

THH5 Soziales, Kur, Sport
8.727.456 € 

11,27%

THH4 Kulturelle Einrichtungen
718.817 € 

0,93%

THH6 Planen, Bauen, Natur / Umwelt
10.310.667 € 

13,31%

THH7 Wirtschaft und 
Tourismus

64.180 € 
0,08%

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft  
50.942.364 €

65,77%

Ordentliche Erträge 2023 - Aufteilung nach Teilhaushalten

u.a.
- 15,4 Mio. € Gemeindeanteil EKSt
- 11,5 Mio. € Gewerbesteuer
- 11,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 5,7 Mio. € Grundsteuer gesamt
- 2,2 Mio. € Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- 1,6 Mio. € Zweitwohnungssteuer

u.a.
- 6,5 Mio. € öffentlich-rechtliche Entgelte 

z.B. Entwässerungsgebühr     
Schmutzwasser, Friedhofsgebühren,    
Parkgebühren, Verwaltungsgebühren

- 1,0 Mio. € Kostenerstattungen
u.a. Dienstleistungen durch Spital
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ERTRAGS- UND 
AUFWANDSPOSTEN: 
 

Grundsteuer 
Die Hebesätze wurden zuletzt zum 01.01.2016 um jeweils rd. 20 % erhöht. Das Aufkommen 
ist wie folgt eingeplant:  
 2022 2023 
Grundsteuer A 111.000 € 111.000 € 
Grundsteuer B 5.590.000 € 5.600.000 € 

 

Der aktuelle Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 v. H. Der aktuelle Hebesatz für die 
Grundsteuer B beträgt 445 v. H.  
 

  
 
Gewerbesteuer 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 auf 370 v. H. angehoben. 
Zuvor lag er seit 1998 bei 340 v. H. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2021 wird das 
Aufkommen für das Jahr 2022 auf 11,10 Mio. € und für das Jahr 2023 auf 11,5 Mio. € taxiert. 
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Der Berechnung des städtischen Anteils ist ein Gesamtaufkommen von 6,8 Mrd. € (Vorjahr: 
6,5 Mrd. €) zugrunde gelegt. Bei der seit 2021 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Überlingen 
von 0,0020644 (Vorperiode 0,0020959) ergibt dies für das Jahr 2022 einen Anteil an der 
Einkommensteuer von voraussichtlich 14,64 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €). Für das Jahr 2023 
ist mit einem Gesamtaufkommen von 7,48 Mrd. € und einem Gemeindeanteil von 
voraussichtlich 15,44 Mio. € zu rechnen. 

 
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 
Jahre 1998 einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer. Bei der seit 2021 geltenden 
Schlüsselzahl von 0,0020070 (Vorperiode 0,0020372) errechnet sich für das Jahr 2022, 
basierend auf einem Gesamtaufkommen von 1,08 Mrd. € (Vorjahr 1,19 Mrd. €), ein 
voraussichtlicher Umsatzsteueranteil von 2,17 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €). Für das Planjahr 
2023 ist bei einem prognostizierten Gesamtaufkommen von 1,11 Mrd. € mit einem 
Gemeindeanteil von 2,23 Mio. € zu rechnen. 
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Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 
Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom 
pauschal ermittelten Finanzbedarf (in Abhängigkeit der Einwohnerzahl und der Gemeindeflä-
che) abhängig. Der Differenzbetrag aus Finanzbedarf und Steuerkraft ergibt die sogenannte 
Schlüsselzahl, die ein Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde darstellt. 
 
Ab dem Jahr 2021 wurde in Baden-Württemberg eine Flächenkomponente zur äquivalenten 
Verteilung eingeführt. Die Bedarfsmesszahl teilt sich nun in eine einwohnerabhängige und eine 
flächenabhängige Bedarfsmesszahl. Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickeln sich wie folgt: 
  

2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Bedarfsmesszahl A+B 37.833.061 € 39.805.150 € 39.138.489 € 42.114.321 € 41.582.041 € 
Steuerkraftmesszahl 25.909.040 € 27.691.224 € 27.856.413 € 28.594.807 € 27.940.716 € 
Schlüsselzahl 11.924.021 € 12.113.926 € 11.282.076 € 13.519.514 € 13.641.325 € 
 
Die Zuweisungen betragen ca. 70 % der jeweiligen Schlüsselzahl. Die Steuerkraftmesszahl 
und damit die Schlüsselzahl bemessen sich jeweils nach dem Steueraufkommen des zweitvo-
rangegangenen Jahres. Die Schlüsselzahl 2022 liegt durch eine deutliche Anhebung des Kopf-
betrages der Bedarfsmesszahl A um rund 2,24 Mio. € über der Schlüsselzahl 2021. Im Jahr 
2023 wirkt sich die hohe Steuerkraftzahl und eine Absenkung des Kopfbetrages stark auf die 
Schlüsselzahl aus, sodass diese nur um rd. 0,12 Mio. € über der Schlüsselzahl 2023 prognos-
tiziert wird. In Folge dessen verändern sich die Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft 
wie folgt: 
 

Vergleich der Zuweisungen mit den Umlagen: Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
a) Zuweisungen 

   
 

Familienleistungsausgleich 1.071.836 € 1.161.844 € 1.205.610 €  
Schlüsselzuweisungen einschl. Investitions-
pauschale 

9.138.201 € 11.794.182 € 11.764.504 € 

 
Zuweisungen nach (Untere Verw.behörde) 177.590 € 177.819 € 177.819 €  
Anteil Einkommensteuer 13.437.180 € 14.636.596 € 15.439.648 €  
Anteil Umsatzsteuer 2.396.358 € 2.169.567 € 2.231.784 €  
Sachkostenbeitrag Schulen 1.954.182 € 2.025.234 € 2.025.234 €  
-      Hauptschüler 0 € 0 € 0 €  
-      Grundschulförderklasse 5.700 € 4.500 € 4.500 €  
-      Realschüler 650.118 € 696.300 € 696.300 €  
-      Gymnasiasten 839.900 € 869.900 € 869.900 €  
-      Gemeinschaftsschüler 278.144 € 283.400 € 283.400 €  
-      Franz-Sales-Wocheler-Schule 180.320 € 171.300 € 171.300 €  
-      Kernzeitbetreuung 0 € 0 € 0 €  
Zuweisungen für 

   
 

-      Gemeindeverbindungsstraßen/Gehwege 125.000 € 125.000 € 125.000 €  
-      Fremdenverkehr 135.000 € 135.000 € 135.000 € 

      
Zusammen: 28.435.347 € 32.225.242 € 33.104.599 € 

     

b) Umlagen 
   

 
Finanzausgleichsumlage 7.811.497 € 8.196.800 € 8.209.283 €  
Kreisumlage 11.148.023 € 10.555.381 € 11.665.056 €  
Gewerbesteuerumlage 898.649 € 1.040.541 € 1.087.838 €  
Zusammen: 19.858.169 € 19.792.722 € 20.962.177 € 

     

c) Minder-/Mehrzuweisungen 8.577.178 € 12.432.520 € 12.142.422 € 
     

d) Verbesserung/Verschlechterung  -2.022.897 € 3.855.342 € -290.098 € 
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In diesem Vergleich ergeben sich für 2022 erfreulicherweise deutliche Verbesserungen zur 
vorherigen Planung 2021. Nach dem coronabedingten Einbruch des Einkommenssteueran-
teils in 2021, stabilisiert sich dieser wieder auf ein Vor-Corona-Niveau von 2019 und verbessert 
sich im Vorjahresvergleich um +1,20 Mio. € (2023 nochmals +0,80 Mio. €). Nachdem der Kom-
munalanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 gestiegen ist, wird dieser im Jahr 2022 wieder 
sinken (-0,23 Mio. €) und sich im Jahr 2023 leicht verstetigen (+0,06 Mio. €). Die deutliche 
Verbesserung von 3,86 Mio. € ist den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 (+2,65 Mio. €) 
zuzurechnen. Durch die Absenkung des Kopfbetrages reduzieren sich die Schlüsselzuweisun-
gen jedoch leicht für das Jahr 2023 auf 11,76 Mio. € (-0,03 Mio. €). Bei den Umlagen steigt die 
Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022 auf 8,21 Mio. € (+0,39 Mio. €) und nochmals leicht im 
Jahr 2023 um rd. 12 T€. Durch die deutliche Absenkung der Kreisumlage auf 29 % im Jahr 
2022 wurde diese auf 10,60 Mio. € (-0,59 Mio. €) geplant. Ab 2023 wurde entsprechend dem 
Kreishaushalt ein Anstieg auf 32 % berücksichtigt, weshalb der Überlinger Anteil voraussicht-
lich auf 11,67 Mio. € steigt (+1,11 Mio. €).  
 
Sonstige Steuern 
Für das Jahr 2022 wurde die Hundesteuer für den Ersthund um 10 € auf 108 € und für jeden 
weiteren Hund um 20 € auf 216 € erhöht, wodurch Mehrerträge im Haushalt von rund                  
10.280 € zu erwarten sind. Das veranschlagte Aufkommen aus Vergnügungssteuer, Hunde-
steuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und sonstigen steuerähnlichen Ein-
nahmen beläuft sich 2022 voraussichtlich auf 2,88 Mio. € (Vorjahr: 3,13 Mio. €) und in 2023 
auf 2,91 Mio. €. Der größte Anteil dieses Betrages entfällt in 2022 (1,54 Mio. €) und 2023                 
(1,57 Mio. €) auf die Zweitwohnungssteuer. Die Änderung des Glücksspielstaatsvertrages wird 
nun in Gänze spürbar, weshalb sich der Ansatz in 2022 und 2023 mit 0,78 Mio. € (Vorjahr                        
1,04 Mio. €) nochmals verringert. 
 
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Zum Ausgleich von Steuerausfällen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Kom-
munen seit dem Jahr 1996 im Rahmen des Finanzausgleiches gesonderte Ausgleichszahlun-
gen. Diese sind bei der Stadt Überlingen im Jahr 2022 mit 1,16 Mio. € (Vorjahr: 1,07 Mio. €) 
und im Jahr 2023 mit 1,21 Mio. € eingeplant. 
 
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
Ohne Berücksichtigung der Sonderzuweisung für die Landesgartenschau-Verschiebung in 
2021 steigen die Ansätze im Jahr 2022 signifikant um 3,64 Mio. € auf 19,66 Mio. €. Im Jahr 
2023 sinken die Zuweisungen um -0,79 Mio. € auf 18,87 Mio. €. Dies ist in beiden Jahren im 
Wesentlichen auf die Steigerung in 2022 bzw. Absenkung der Schlüsselzuweisungen in 2023 
(2022 +2,66 Mio. €; 2023 -0,03 Mio. €) sowie die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes                    
(2022 +0,47 Mio. €) und der Gewässerschutzmaßnahme am Andelshofer Weiher (2022                   
+0,18 Mio. €) zurückzuführen. 
 
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 
In dieser Position enthalten sind die Auflösungen von Sonderposten (Zuschüsse und Bei-
träge). Analog zur Veranschlagung der Abschreibungen auf die Anlagegüter werden auf der 
Ertragsseite die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in jährlichen Raten aufgelöst. Diese Er-
träge mindern die Belastung des städtischen Ergebnishaushalts durch die Abschreibungen. 
Für die Auflösung der Sonderposten ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 1,42 Mio. € und 
für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 1,40 Mio. € eingeplant. Die Reduzierung ergibt sich 
durch systemseitige Berechnungen. Die im Rahmen der Neuinvestitionen eingeplanten Zu-
schüsse sind bei den Neuabschreibungen bereits in Abzug gebracht. 
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Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Das Aufkommen von 10,28 Mio. € in 2022 (Vorjahr: 10,10 Mio. €) und von 11,15 Mio. € in 2023 
beinhaltet insbesondere folgende Positionen: 
- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren - Passive Rechnungsabgrenzungen 
- Kurtaxe - Kindergartenentgelte - Parkgebühren 
- Abwassergebühren   

 
Seit dem Jahr 2011 werden aufgrund des Urteils des VGH BW für den Bereich der Abwasser-
beseitigung getrennte Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben. Die 
Gebühren werden jährlich neu kalkuliert. Nach Beschluss der Kalkulation in der Sitzung vom 
08.12.2021 wurden die durch die Gebührenerhöhungen zu erwartenden Mehrerträge berück-
sichtigt. Aufgrund der Einführung der vierten Reinigungsstufe, höherer Betriebskosten im Be-
reich der Klärschlammentsorgung und des steigenden Unterhaltungsaufwands im städtischen 
Kanalnetz ist für die Jahre 2022 und 2022 jeweils eine Erhöhung der Gebühren notwendig, um 
den angestrebten Kostendeckungsgrad von 100 % weiterhin erhalten zu können.  
Bei den weiteren bedeutenden kostenrechnenden Einrichtungen bietet sich folgendes Bild: 
 
Kindergärten und -krippen: 
Bei der Entwicklung des Kostendeckungsgrades zeichnet sich nach den vorläufigen Rech-
nungsergebnissen bis 2020 auf Grund der Gebührenerhöhungen wieder eine kontinuierliche 
Verbesserung ab. Der Kosten- und Gebührendeckungsgrad kann aufgrund der coronabeding-
ten Schließungen nur bedingt als Referenz herangezogen werden. Durch den Bau des 4-grup-
pigen Interimskindergartens ist ab dem Jahr 2023 mit einer anteiligen Steigerung der Perso-
nalkosten von jährlich rd. 605.000 € zu rechnen. 
 

 RE RE RE Plan Plan Plan 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kostendeckungsgrad 43,75 % 47,86 % 43,38 % 47,51 % 50,71% 46,68% 
Gebührendeckungsgrad 16,84 % 16,90 % 12,58 % 14,76 % 17,08% 17,54% 

 
Der ungedeckte Aufwand bei den städtischen Kindergärten reduziert sich im Vergleich zur 
Planung 2021 leicht. Er liegt jetzt bei 1,94 Mio. € (Vorjahr 1,96 Mio. €). Diese Unterdeckung 
sollte insofern im Fokus der nächsten Gebührenkalkulation sein, da die Empfehlung der kirch-
lichen und freien Träger in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden auch 
während der Corona-Pandemie bei 20 % Gebührendeckungsgrad blieb. Der Kostendeckungs-
grad mit 46,68 % wie auch der Gebührendeckungsgrad 2023 auf 17,54 % sind dem Interims-
kindergarten zuzurechnen. 
 
Hinzu kommen in der Produktgruppe 3650 die Zuschüsse an sonstige Kindergärtenträger, die 
sich nach Abzug der insbesondere vom Land geleisteten Zuschüsse in der Höhe von                        
2,40 Mio. € (Vorjahr 2,26 Mio. €) auf rund 1,57 Mio. € in 2022 und 1,61 Mio. € in 2023 belaufen. 
Der Nettoressourcenbedarf für die gesamte Produktgruppe 3650 ist für das Jahr 2022 mit                      
-3,66 Mio. € (Vorjahr -3,87 Mio. €) und für das Jahr 2023 auf -4,18 Mio. € veranschlagt.  

 
Friedhofswesen: 
Der Gemeinderat hat am 17.01.2019 beschlossen, die Freiwilligkeitsleistung eines städtischen 
Bestattungsbetriebs einzustellen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf das Friedhofswesen. Der Kostendeckungsgrad beträgt beim Friedhofswesen im Jahr 2022 
66,50 % und im Jahr 2023 75,00 %. Ursächlich hierfür sind die Überschneidungen der Liege-
zeitverkürzungen, was in 2022 zu einer Reduzierung der Ertragslage führt. Der Fehlbetrag des 
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Friedhofswesens erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 0,10 Mio. € und reduziert sich 
im Jahr 2023 wieder um 0,046 Mio. € auf 0,20 Mio. €. 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Unter dieser Position sind insbesondere Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und 
sonstige Einnahmen ausgewiesen. Das für 2022 erwartete Aufkommen von 2,43 Mio. € liegt 
27.634 € unter dem Vorjahresansatz von 2,45 Mio. €. Während sich hier die Mieterträge (Weg-
fall der Mieteinnahmen des Kramerareals) negativ bemerkbar machen, steigern die geplanten 
Erbbauzinsen die Ertragskraft spürbar und vor allem nachhaltig. Auch für das Jahr 2023 kann 
in diesem Bereich eine weitere Steigerung von rd. 0,05 Mio. € erwartet werden. In den weiteren 
Planjahren ist hier nochmals mit Mehrerträgen zu rechnen. Im Planungszeitraum berücksich-
tigt sind die zu erwartenden Erbbauzinsen aus den Baugebieten Südlich Härlen und Kibler-
Rauenstein sowie aus den Planungen zum Hotelprojekt. Dies ist eine notwendige Maßnahme 
zur nachhaltigen Steigerung der Eigenertragskraft. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Die größte Position sind die Erstattungen des Spital- und Spendfonds Überlingen in Höhe von 
1,39 Mio. € (Vorjahr 1,31 Mio. €), welche zu einer Gesamtsumme von 1,86 Mio. € (Vorjahr 
1,96 Mio. €) führen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkosten. Die Redu-
zierung im Vergleich zum Vorjahr liegt im Wegfall der Personalgestellungserstattung der Lan-
desgartenschau Überlingen 2020 GmbH begründet. Für das Jahr 2023 ist mit einer marginalen 
Steigerung von rd. 8 T€ zu rechnen, welche ebenfalls im Wesentlichen den Erstattungen des 
Spital- und Spendfonds mit 1,40 Mio. € zuzurechnen ist. 
 
Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge) 
Hierunter fallen insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Gewinne der Ver-
sorgungsbetriebe. Die Zinserträge aus Geldanlagen sind aufgrund der Leitzinsstrategie der 
EZB und der andauernden Niedrigzinsphase weiterhin rückläufig. Aus dem Gesellschafterdar-
lehen an das Beteiligungsunternehmen Swü GmbH werden insgesamt Zinserträge in Höhe 
von 0,1 Mio. € erwartet. Für die Planjahre 2022 und 2023 wie auch die Folgejahre ist auf Grund 
der Integration des Stadtverkehres und der Auswirkungen der Corona-Rezession keine Ge-
winnausschüttung eingeplant. Als 100-prozentiges Tochterunternehmen wirkt sich die Wirt-
schaftsplanung der Swü GmbH auch auf den städtischen Haushalt aus, weshalb eine Kon-
zernbetrachtung für die zukunftsfähige Ausrichtung dieser engen Beziehung notwendig ist.  
 
Sonstige ordentliche Erträge 
Hier sind insbesondere in beiden Planjahren die Konzessionsabgaben der Versorgungsbe-
triebe (1,06 Mio. €), Bußgelder (0,69 T€) sowie Säumniszuschläge, etc. (0,21 Mio. €) veran-
schlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 
1,99 Mio. €. 
 
Personalaufwendungen 
Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) steigen von 
22,12 Mio. € auf 23,38 Mio. € in 2022 und nochmals auf 24,73 Mio. € in 2023 an. Der Anteil 
der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt damit in 2022 mit                        
31,63 % über dem Vorjahresniveau (27,87 %) und in 2023 mit 33,05 % nochmals 1,42 % über 
dem Niveau 2022.  
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Der Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 liegt bei den 
Angestellten die von den Tarifvertragsparteien beschlossene Tariferhöhung in Höhe von                        
1,8 % ab April 2022 zugrunde. Im Jahr 2022 sind die beschlossenen Stellenmehrungen mit 
0,42 Mio. € und im Jahr 2023 mit 0,77 Mio. € im Haushaltsplan berücksichtigt. Im Jahr 2023 
sind die notwendigen Personalaufwendungen für den Betrieb des 4-gruppigen 
Interimskindergartens mit 0,33 Mio. € und im Jahr 2024 mit 0,60 Mio. € eingeplant. Aus der 
Erfahrung heraus werden für neue Stellen im Erstjahr lediglich 54 % aufgrund des 
vorstehenden Besetzungsprozesses fällig, sodass 100 % der aus Stellenerhöhungen 
resultierenden Kosten erst im Folgejahr wirksam werden. Eine Erläuterung der 
Einzelpositionen kann den Beratungs- und Beschlussunterlagen zum Personalhaushalt und 
Stellenplan entnommen werden. 
 
Die Entwicklung der Personalaufwendungen seit dem Jahr 2013 kann der folgenden Tabelle 
entnommen werden: 
 

Entwicklung der Personalaufwendungen 

Jahr Soll (Plan) Ist 
Differenz 
Soll/Ist 

Erhöhung 
Plan zum VJ  

2013 15.117.000 € 14.405.000 € 712.000 €   
2014 16.640.000 € 16.099.486 € 540.514 € 9,20% 
2015 18.054.000 € 17.575.929 € 478.071 € 7,80% 
2016 18.947.260 € 18.122.860 € 824.400 € 4,70% 
2017 19.553.500 € 18.635.832 € 917.668 € 3,10% 
2018 19.817.793 € 19.172.773 € 645.020 € 1,30% 
2019 20.470.945 € 19.856.126 € 836.431 € 3,20% 
2020 21.971.103 € 20.973.668 € 997.435 € 6,80% 
2021 22.120.213 €     0,67% 
2022 23.378.979 €     5,69% 
2023 24.725.553 €     5,45% 
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Bei der Personalaufwandsquote wird die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten (Personal-
aufwand + Versorgungsaufwand) in Relation zum Gesamtaufwand deutlich. Im prozentualen 
Jahresvergleich entwickeln sich die Brutto-Personalaufwendungen wie folgt: 
 

RE 
2016 

RE  
2017 

RE  
2018 

RE  
2019 

RE  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

29,87% 28,26% 28,90% 30,38% 30,90% 30,15% 31,63% 33,05% 32,39% 32,42% 32,12% 

 
Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2022 von 23.297.355 € beinhaltet den reinen 
Brutto-Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts, inklusive der für die Beamtenpen-
sionäre in Höhe von 1.190.726 € miteinberechneten Umlage. In dieser Summe nicht enthalten 
sind die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen, die Unfallversicherung für Arbeitnehmer 
sowie die Künstlersozialabgabe. Die Personalaufwendungen 2023 von 24.725.553 € beinhal-
tet ebenfalls den reinen Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts. Zudem sind Pen-
sionsumlagen in Höhe von 1.210.144 € miteinberechnet (Umlage Pensionäre). 
In Gänze stellen sich die Personalaufwendungen, aufgeteilt nach den Kostenarten des Finanz-
systems wie folgt dar: 

Kostenart SAP-Kostengruppe 2022 2023 
Personalaufwand (Personalaufwendungen) 23.297.355 € 24.642.297 € 
Aufwandsentschädigung (Sonst. ord. Aufwendungen) 177.338 € 180.804 € 
Versorgungsaufwand (Versorgungsaufwend.) 81.624 € 83.256 € 
Gesamtsumme   23.556.317 € 24.906.357 € 
 

Da die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen, Unfallversicherung für Arbeitnehmer sowie 
die Künstlersozialabgabe zu den Sachaufwendungen gehören und somit nicht Teil des Stel-
lenplans sind, sind die Aufwendungen in den o. g. Personalaufwendungen nicht enthalten. 

Der Personalaufwand der Stadt Überlingen darf jedoch nicht ausschließlich über den reinen 
Aufwandsansatz betrachtet werden. Vielmehr muss der Ansatz der Personalaufwendungen 
gemeinsam mit den eingehenden Erstattungen betrachtet werden. 

Erstattungen   
Bereich 2022 2023 
Personalgestellung LGS 99.000 € 0 € 
Umlage Pensionäre (Forst, Krankenhaus, Stadtwerke) 161.023 € 164.243 € 
Spital-Waldarbeiter Forst 832.015 €  850.125 € 
Spital-Verwaltung 563.075 €  540.075 € 
Förderung Projektmanager/in für Energie-, Umwelt- und 
Klimaschutz 66.136 € 66.136 € 

Förderung Klimaschutzmanager/in 61.600 € 61.000 € 
Zuschüsse des Landratsamtes für Integrations- und Ein-
gliederungshilfen im Kindergarten- und Schulbereich 

10.920 € 10.920 € 

Summe 1.793.769 €    1.692.499 € 
 
Demnach ergibt sich nach Abzug der zu erwartenden Erstattungen folgender bereinigter Netto-
Personalaufwand für die Planjahre 2022 und 2023: 
 2022 2023 
Personalaufwand 23.297.355 € 24.642.297 € 
Erstattungen 1.793.769 €  1.692.499 € 
Bereinigter Personalaufwand 21.503.586 € 22.949.798 € 
Bereinigter Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 29,09 % 30,66 % 
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Bei einem Vergleich der Personalkosten je Einwohner mit den Werten anderer Städte ist 
gleichzeitig auch zu berücksichtigen, welche Aufgaben in der Vergleichskommune von eige-
nem Personal wahrgenommen werden. Erfahrungsgemäß unterscheidet sich die Stadt Über-
lingen in folgenden Bereichen von anderen Städten: 
 
Kindergärten 
Diese sind in anderen Kommunen zum Teil ausschließlich in kirchlicher oder privater Träger-
schaft. Bei der Stadt Überlingen liegen die Personalkosten hierfür alleine bei rund 3,19 Mio. € 
in 2022 und 3,70 Mio. € in 2023. Im Jahr 2024 sind die für den Interimskindergarten geplanten 
Personalaufwendungen zu 100 % eingeplant, womit die Gesamtkosten auf 4,04 Mio. € steigen. 
In dieser Summe sind die Personalkosten, die für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Kin-
dergartenbetriebes – insbesondere bei der Abteilung Bildung, Jugend, Sport – anfallen, noch 
nicht berücksichtigt. 

Musikschule 
Diese befindet sich in vergleichbaren Städten teilweise in der Trägerschaft privater Vereine. 
Die Personalaufwendungen bei der Stadt Überlingen liegen 2022 hierfür bei rund 0,92 Mio. € 
und in 2023 bei rund 0,94 Mio. €. 

Stadtgärtnerei  
Entsprechend der besonderen Bedeutung der Park- und Gartenanlagen für die Stadt Überlin-
gen liegt der personelle Aufwand mit Sicherheit über dem, vieler anderer Städte unserer Grö-
ßenklasse. Die Personalaufwendungen sind für 2022 mit 1,31 Mio. € und für 2023 mit                          
1,34 Mio. € berücksichtigt. 

Anteilige Personalaufwendungen des Spital- und Spendfonds Überlingen 
Diese belaufen sich auf rd. 1,40 Mio. € und werden zu 100 % vom Spital- und Spendfonds 
Überlingen erstattet (siehe hierzu weiter vorne die Erläuterungen beim Abschnitt „Kostener-
stattungen“).  
 
Die Vergleichbarkeit wird außerdem dadurch stark beeinträchtigt, dass viele Städte ihre Ein-
richtungen in Eigenbetriebe und GmbHs ausgegliedert haben. Dies sind nur einige besonders 
auffällige und leicht anhand der Haushaltspläne nachzuvollziehende Beispiele. Ein detaillierter 
Vergleich mit anderen Städten erfordert nicht nur einen Vergleich der Kosten, sondern eine 
genaue Gegenüberstellung der Verwaltungsorganisation und Aufgabenerfüllung. 
 
Die Personalplanung im Überblick 
Im Stellenplan 2022 sind 345,85 Stellen enthalten. Im Stellenplan 2023 sind 356,70 Stellen 
enthalten. Diese gliedern sich auf die einzelnen Abteilungen und Organisationseinheiten. Für 
eine größere Transparenz wurde in der nachfolgenden Übersicht eine Differenzierung nach 
Verwaltungs-, Techniker- und sonstigen Stellen vorgenommen: 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Diese Gruppe umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweg-
lichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie 
Betriebskosten für die verschiedenen städtischen Einrichtungen und Betriebe. Auch sind An-
schaffungen bis zu einem Wert von 800 € (bis 2017 410 €) darin enthalten. 
 
Insgesamt hat sich in der Entwicklung des Haushaltsvollzugs der Vorjahre gezeigt, dass der 
Sach- und Dienstleistungsaufwand der Bereich ist, in dem regelmäßig die Planansätze in vie-
len Bereichen deutlich unterschritten wurden. Daher wurde in den letzten Haushaltsplänen 
bereits begonnen, diese auf ein personell leistbares Niveau zu reduzieren. In den Haushalts-
gesprächen mit den Abteilungsleitungen hat sich gezeigt, dass eine zu starke Begrenzung des 
Sach- und Dienstleistungsaufwands das städtische Vermögen dauerhaft schädigen könnte. 
Um die Schere zwischen den Planansätzen und dem geleisteten Ist zu reduzieren, wurde im 
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Planjahr, wie bereits in den Vorjahren, ein Teil des Sach- und Dienstleistungsaufwandes in 
den Originalbudgets reduziert. Die gekürzten Maßnahmen sollten bei unterjährigem Bedarf 
und Ausschöpfung des Budgets per Mittelumbuchung aus der Deckungsreserve (450 T€) fi-
nanziert werden. Zum aktuellen Stand sind 28,50 % des Budgets der Deckungsreserve abge-
rufen worden. Hiervon entfallen jedoch 81,51% auf Pandemieschutzmaßnahmen. Die verblei-
benden 26.340 € entfallen auf Möbelbestellungen, welche zentral über die Abteilung Facility 
Management bestellt werden. 
 
Der Ansatz 2022 beträgt 14,75 Mio. € (Vorjahr 14,42 Mio. €) und im Jahr 2023                        
14,20 Mio. € und übersteigt damit weiterhin das langjährige Mittel um über 25 %. Nach der 
Anmeldung der Fachabteilungen hat der Finanzbereich die Ansätze im Jahr 2022 von                        
16,17 Mio. € und im Jahr 2023 von 15,33 Mio. € deutlich reduziert. Obwohl die drastischen 
Einsparungen von vielen Fachabteilungen als Hemmnis empfunden werden, geht der Finanz-
bereich auch im vorliegenden Planungsentwurf davon aus, dass die gekürzten Ansätze nicht 
gänzlich zur Auszahlung kommen. Im Jahr 2020 wurde erstmals der Höchstbetrag von                     
12,88 Mio. € von den Fachabteilungen verausgabt. Dass rund ein Viertel der eingeplanten 
Aufwendungen nicht zur Auszahlung kommt, sorgt in der Ergebnisrechnung zwar für deutlich 
bessere Ergebnisse, allerdings verfälscht dies das tatsächliche Bild im Sinne einer Haushalts-
wahrheit und -klarheit. Um hier den Anforderungen einer dezentralen Budgetverantwortung 
gerecht werden zu können, bedarf es in den Folgejahren eines intensiveren Kostencontrollings 
aller Abteilungen. Der Sach- und Dienstleistungsaufwand hat sich in den vergangenen Jahren 
wie folgt entwickelt: 
 
Die größten Einzelpositionen sind die Bereiche des Infrastrukturunterhalts. Nachfolgend sind 
die Ansätze für konkrete Projekte aufgeführt (in Klammer dargestellt ist der gesamte Sach- 
und Dienstleistungsaufwand in dieser Produktgruppe):  
 2022 2023 
1124 Facility Management  1.366.500 € (4.943.372 €) 832.500 € (4.444.057 €) 
5380 Abwasser  633.500 €         (830.780 €) 563.500 € (760.780 €) 
5410 Straßen 802.000 € (1.560.625 €) 700.000 € (1.458.625 €) 

 
Planmäßige Abschreibungen 
In der Doppik sind die Abschreibungen grundsätzlich zu erwirtschaften. Ihnen kommt für den 
Haushaltsausgleich und den Strukturerhalt im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit eine 
wesentliche Rolle zu. Für das Jahr 2022 wird mit Abschreibungen in Höhe von rund                        
5,39 Mio. € (Vorjahr: 5,57 Mio. €) und für das Jahr 2023 mit 5,54 Mio. € gerechnet. Die Ab-
schreibungen basieren auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2016. Für die Planjahre werden 
zusätzlich die Abschreibungen aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau aus den Jahren 
2017-2020 eingerechnet. Die Abschreibungen aus Neuinvestitionen wurden in der mittelfristi-
gen Finanzplanung entsprechend der voraussichtlichen Fertigstellung berücksichtigt. Da den 
großen Investitionsprojekten überwiegend ein mehrjähriger Umsetzungszeitraum unterstellt 
wurde, wirken sich die daraus resultierenden Abschreibungen erst ab den Jahren 2025 ff deut-
lich aus. Sie schmälern die Eigenertragskraft des Haushaltes unverkennbar und schlagen ins-
gesamt mit 1,46 Mio. € jährlich zu Buche. Jedoch sind, wie beispielweise die Generalsanierung 
der Realschule, noch nicht alle Investitionen im vorliegenden Investitionsprogramm berück-
sichtigt. Zudem erfolgt die Fertigstellung einiger Großprojekte, wie beispielsweise des Gym-
nasiums, ebenfalls erst nach dem Planungszeitraum. Hierdurch sind nochmals jährlich                       
1,68 Mio. € an zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu erwarten, was im Hinblick auf das im 
Jahr 2026 nur leicht positive ordentliche Ergebnis sehr bedenklich ist. 
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Der veranschlagte Zinsaufwand liegt im Jahr 2022 mit 0,53 Mio. € knapp auf dem Vorjahres-
ansatz (0,56 Mio. €) und berücksichtigt die geplante Kreditaufnahme von 12,00 Mio. €. Im Jahr 
2023 steigt der Zinsaufwand aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 18,00 Mio. € auf 
0,75 Mio. €. Aufgrund der eingeplanten rekordverdächtigen Kreditaufnahme für den gesamten 
Planungszeittraum von 43,50 Mio. € steigt die Zinsbelastung bis ins Jahr 2026 auf 1,00 Mio. € 
an, was zu einer erheblichen Belastung des Ergebnishaushaltes beiträgt. Dies wohlgemerkt in 
einer absoluten Niedrigzinsphase. Aus der Neuverschuldung 2022-2026 resultieren davon al-
lein 0,65 Mio. €. Der Ansatz für Verwahrentgelte (Negativzinsen) wurde aufgrund des Liquidi-
tätsabflusses im Bewirtschaftungsjahr 2021 auf 70 T€ in den Planjahren 2022 und 2023 ge-
setzt. 
 
Transferaufwendungen 
Unter diese betragsmäßig größte Gruppe fallen Zuweisungen an Dritte sowie zu zahlende 
Umlagen. Im Planjahr 2022 macht sich die zweijährige Hebelwirkung des kommunalen Finanz-
ausgleichs aufgrund der deutlich gestiegenen Bedarfsmesszahl nur leicht bemerkbar, was sich 
an den zuvor dargestellten Schlüsselzahlen bereits ablesen lässt. Die im Jahr 2020 zugeflos-
sene Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes und des Landes in Höhe von                        
3,30 Mio. € wird vollständig im Finanzausgleich angerechnet und belastet damit das Ergebnis 
2022. Aufgrund der noch immer zurückhaltenden Steuererträge verstärkt sich dieser Effekt 
nochmals. Nur durch die gebildete Finanzausgleichs-Rückstellung kann diese Belastung peri-
odengerecht abgeschwächt werden. Durch die Absenkung des Pro-Kopf-Betrages in 2023 und 
die deutlichen Gewerbesteuermehrerträge im Jahr 2021 wird auch das Jahr 2023 durch den 
Finanzausgleich deutlich belastet. Auch dies kann ausschließlich durch die Bildung der Rück-
stellungen periodengerecht abgeschwächt werden. Folgende Beträge sind für den zu erwar-
tenden Mehraufwand im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2022/2023 rückgestellt: 
 2022 2023 

- Rückstellung Finanzausgleichsumlage  532.000 € 951.000 € 
- Rückstellung Kreisumlage  0 € 1.211.000 € 

 
1. Kreisumlage 
Entsprechend der am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises wurde 
der Hebesatz mit 29,00 % (Vorjahr 30,8 %) auf die Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 an-
gewendet. Für das Jahr 2023 wurde der Hebesatz gemäß dem Vorsichtsprinzip und analog 
der Haushaltsplanung des Landkreises auf 32 % erhöht. Der Ansatz 2022 mit 10,56 Mio. € 
liegt 0,59 Mio. € unter dem Vorjahresansatz und trägt ebenfalls deutlich zur Ergebnisverbes-
serung 2022 bei. Gemessen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaus-
haltes entfallen 14,38 % auf die Kreisumlage. Für das Jahr 2023 ist bei einem Umlagesatz von 
32 % mit einer Umlage von 11,67 Mio. € zu rechnen. Ursächlich hierfür ist die aus 2021 resul-
tierende deutlich höhere Steuerkraftsumme. Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 
15,59 % auf die Kreisumlage 2023. 
 
2. Finanzausgleichsumlage 

Diese Umlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme. Der in der Vergangenheit 
mehrfach angehobene Hebesatz liegt derzeit bei 22,10 %. Zu diesem Grundhebesatz hinzu-
kommen weitere 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl auf 60 v. H. 
die Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Hebesatz beträgt jedoch höchstens 32 %. Für das Jahr 
2022 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals eine Erhöhung um 0,39 Mio. € auf rund                        
8,20 Mio. €. Im Jahr 2023 macht sich die gesunkene Schlüsselzahl bemerkbar und führt zu 
einem Ansatz von 8,21 Mio. €. 
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3. Gewerbesteuerumlage 
Im Jahr 2022 liegt der Hebesatz weiterhin bei 35 %. Für das Jahr 2022 wird mit einer Umlage 
in Höhe von 1,04 Mio. € und für das Jahr 2023 einer Umlage von 1,09 Mio. € aufgrund der 
ansteigenden Gewerbesteuererträge gerechnet.  
 
4. Umlagen an Zweckverbände 
Die Umlagen an die Zweckverbände sinken im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich leicht 
um 10.000 €. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Betriebskosten- und Zinsumla-
gen für den Abwasserzweckverband Obere Salemer Aach und den Zweckverband Abwasser-
beseitigung Überlinger See. Durch die Einführung der vierten Reinigungsstufe beim ZVA Über-
linger See ist mit einem Anstieg der Betriebskosten und damit der städtischen Umlage zu 
rechnen. Inwieweit sich die Umsatzsteuernovellierung auf die interkommunale Zusammenar-
beit im Zweckverband und damit auch auf die Umlagen auswirkt, kann zum aktuellen Zeitpunkt 
aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen noch nicht abschließend beurteilt werden. 
 
5. Zuschüsse an Kindergärten Dritter 
Die Zuschüsse an kirchliche und private Träger sind in Höhe von rund 3,90 Mio. € im Jahr 
2022 zu erwarten. Hierbei werden knapp 60,4 % vom Land erstattet. Den verbleibenden Anteil 
bestreitet die Stadt aus ihrem Gesamthaushalt. Für das Jahr 2023 ist mit Zuweisungen für 
kirchliche und private Träger in Höhe von 4,08 Mio. € zu rechnen, welche mit 60,50 % vom 
Land erstattet werden. 
 
6. Sonstige Zuweisungen und Umlagen 
Hierfür sind insgesamt 1,07 Mio. € (Vorjahr 1,05 Mio. €) veranschlagt. Größte Position ist der 
jährliche Zuschuss an die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (0,93 Mio. € für 2022 
und 0,95 Mio. € für 2023). 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Hierfür sind insgesamt in beiden Planjahren rund 3,82 Mio. € eingeplant. Die größten Unter-
positionen sind: 

 2022 2023 

 Sonstige Verwaltungs-/Geschäftsaufwendungen 411.792 € 406.742 € 

 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit  491.668 € 495.135 € 

 Fallentgelte Interkommunales Rechenzentrum 409.415 € 408.915 € 

 Rechts- und Beratungskosten 399.450 € 356.450 € 

 Büromaterial 92.345 € 93.395 € 
 Betriebliche Steuern 33.200 € 33.200 € 
 Unfallversicherung 148.420 € 153.520 € 

 Erstattungen ohne Erstattungszinsen 436.600 € 464.100 € 

 Erstattungszinsen 100.000 € 100.000 € 
 Deckungsreserve 450.000 € 500.000 € 

 
Voraussichtliche außerordentliche Erträge 
Hier sind in den Vorjahren erwartete Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen 
(insbesondere Grundstücke) veranschlagt. Auf Grund der Neubewertung des Grundvermö-
gens auf Grundlage der Bodenrichtwerte und noch fehlenden Referenzwerte wurde auf eine 
Einplanung verzichtet. 
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Haushaltsausgleich 
Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres 
oder zumindest innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist Grundprinzip einer nachhaltigen 
Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO bestehende Verpflichtung der 
Gemeinde, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Hierzu sind auch die Regelun-
gen des § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich zu beachten. 
 
Der Ergebnishaushalt schließt in 2022 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von 
2.122.388 € und in 2023 mit 2.650.079 € und erfüllt somit die o.g. Voraussetzungen für die 
Planjahre. Bereits im Planjahr 2026 geht jedoch der Überschuss deutlich zurück. Ursächlich 
sind die für die Kreditaufnahmen notwendigen und enorm steigenden Zinszahlungen, stei-
gende Personalkosten (z.B. auch für den ergänzenden Interimskindergarten) und die durch 
das massive Investitionsvolumen zu erwartenden Abschreibungen sowie auch die im Finanz-
ausgleich aufgrund der steigenden Steuererträge höheren Umlagen. Unter Berücksichtigung 
dessen, dass noch nicht alle Maßnahmen vollständig in der Investitionsplanung berücksichtigt 
sind, bzw. für die Jahre 2027 ff mit weiteren Kosten für in der mittelfristigen Planung begonne-
nen Projekte zu rechnen ist (z. B. Neubau Gymnasium +20 Mio. €) kommt der städtische 
Haushalt hierbei an die Grenzen des Leistbaren. „Das Wie“ der Aufgabenerfüllung muss daher 
in allen konsumtiven und investiven Aufgaben eine omnipräsente Leitfrage darstellen und sich 
mehr denn je am Notwendigen statt am Wünschenswerten orientieren. 
 
Entsprechend der untenstehenden Tabelle wird deutlich, dass die seit Einführung der Doppik 
erwirtschafteten Überschüsse der Stadt Überlingen ein deutliches Rücklagevolumen bescher-
ten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass zukünftige negative Auswirkungen hingenommen wer-
den können. Negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt mindern den Zahlungsmittelüber-
schuss des Ergebnishaushaltes bis hin zu einem Zahlungsmittelbedarf. Dies widerstrebt einer 
gesetzlich notwendigen Vermögenserhaltung und einer intergenerativ gerechten Haushalts-
wirtschaft. Um zukünftige Investitionen zu ermöglichen und aus eigener Kraft leisten zu kön-
nen, sind mindestens die Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie der Tilgungsleistungen 
eine unumgängliche Prämisse. Hierzu sind jedoch flächendeckende Überprüfungen und ge-
gebenenfalls Kurswechsel notwendig. 
 
Die Entwicklung der letzten Jahre ist nachstehend abgedruckt: 
Rechnungsergebnisse Ordentliches Ergebnis Sonderergebnis 
RE 2013 3.421.031 € 100.319 € 
RE 2014 2.190.632 € 106.165 € 
RE 2015 (vorläufig) 5.370.201 € 2.396.758 € 
RE 2016 (vorläufig) 7.269.049 € 313.054 € 
RE 2017 (vorläufig) 6.012.945 € 263.042 € 
RE 2018 (vorläufig) 9.584.451 € -375.352 € 
RE 2019 (vorläufig) 8.003.700 € -503.630 € 
RE 2020 (Vorläufig) 5.751.431 € -147.012 € 
HH 2021 -5.236.306 € -150.000 € 

Voraussichtlicher Stand 
der Rücklage zum Beginn 
des Planungszeitraums 

42.367.134 € 2.003.344 € 

 

HH 2022 2.122.388 € 0 € 
HH 2023 2.650.079 € 0 € 
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Finanzhaushalt 2022 und 2023 
Der Finanzhaushalt gliedert sich in zwei unterschiedliche Teilbereiche. Zum einen weist er die 
geplanten Investitionen und Darlehenstilgungen sowie die Finanzierung der Investitionen 
(Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse, Kreditaufnahmen) aus. Diese Informationen sind im 
beigefügten Zahlenteil des Haushaltsplans sowohl (kumuliert) im Gesamt-Finanzhaushalt als 
auch (detailliert) bei den einzelnen Produktgruppen abgedruckt. 
 
Damit der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung gleichzeitig die Funktion einer 
Kapitalflussrechnung übernehmen kann, müssen ergänzend zu den Zahlungsvorgängen des 
investiven Bereichs auch noch die Zahlungsvorgänge des konsumtiven Bereichs (Ergebnis-
haushalt) hinzugefügt werden. Diese Informationen sind nur im Gesamt-Finanzhaushalt 
abgedruckt, da ein Ausweis auch bei den einzelnen Produktgruppen keinen zusätzlichen 
Erkenntnisgewinn bringen würde. 
 
Die im Gesamt-Finanzhaushalt ausgewiesenen ergebniswirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen sind zwangsläufig nicht mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamt-
Ergebnishaushalts identisch, da in den Ansätzen des Ergebnishaushaltes auch nicht 
zahlungswirksame Vorgänge (insbesondere Abschreibungen und Auflösungen von 
Sonderposten) enthalten sind. 
 
Die positiven ordentlichen Ergebnisse ermöglichen im Finanzhaushalt jährlich einen 
deutlichen Zahlungsmittelüberschuss sowohl in den Planjahren, als auch in der mittelfristigen 
Finanzplanung. Die verbindlichen Grundlagen zur Bewertung der kommunalen 
Leistungsfähigkeit sind in den „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ 
gemäß der Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen des 
Innenministeriums geregelt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei der Mindestzahlungsmittel-
überschuss (Zahlungsmittelüberschuss – ordentliche Tilgungen) sowie die nach Abzug zur 
Verfügung stehenden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. Während die Stadt Überlingen in 
der Rückschau durchweg aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Liquidität im oberen 
siebenstelligen Bereich erwirtschaftet, sind diese planerisch seit jeher deutlich geringer. Im 
vorliegenden Planwerk können jedoch in allen Planjahren zwischen 3,53 Mio. € und                        
4,82 Mio. € jährlich erwirtschaftet werden. Im Vergleich sind die im Planungszeitraum gesamt 
geplanten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel die höchsten planerischen Beträge seit 
Einführung der Doppik im Jahr 2013. 
 
Aus Sicht des Finanzbereichs dürfen diese jedoch zur vollständigen intergenerativen 
Beurteilung des Haushaltes nicht die einzigen Kennzahlen darstellen. Eine tatsächlich 
intergenerative Haushaltsgestaltung fordert neben der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen 
zusätzlich die Erwirtschaftung der Abschreibungen, um langfristig das Vermögen schuldenlos 
und ohne Vorgriff auf zukünftige Generationen refinanzieren zu können. Hierzu sei jedoch 
gesagt, dass dies mit der momentanen Finanzausstattung nur bei sehr wenigen Kommunen 
möglich ist und viele bereits für die finanzielle Erwirtschaftung der Abschreibungen durch die 
Umstellung auf das NKHR große Anstrengungen unternehmen müssen. Deshalb stellt dies 
keine offizielle Kennzahl im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit von kommunalen 
Haushalten dar. Wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich wird, kann die Zielrichtung der 
„Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 2.0“ in keinem vorliegenden Planjahr erreicht werden, 
weshalb aus Finanzsicht weiterhin an der Optimierung und Stärkung der Eigenertragskraft und 
dem wirtschaftlichen Einsatz finanzieller Mittel gearbeitet werden muss, um den Haushalt auch 
zukünftig nachhaltig intergenerativ gerecht gestalten zu können. Auch hier muss das „Wie“ der 
Aufgabenerfüllung die omnipräsente Leitfrage darstellen. 



V 42 
 

„Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 2.0“: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Abschreibungen 5.386.444 € 5.535.023 € 5.891.685 € 6.046.311 € 6.276.987 € 
Tilgungsleistungen 1.458.000 € 1.250.782 € 1.687.097 € 1.904.292 € 1.952.564 € 
Nettoinvestitions- 
finanzierungsmittel 2.0 

6.844.444 € 6.785.805 € 7.578.782 € 7.950.603 € 8.229.551 € 
      

Zahlungsmittelübersch. 
Ergebnishaushalt 

5.504.721 € 4.681.378 € 6.286.673 € 6.723.716 € 5.838.129 € 

Defizit -1.339.723 € -2.104.427 € -1.292.109 € -1.226.887 € -2.391.422 € 
 
Ein nicht nachhaltig intergenerativ gerechter Haushalt bedeutet in letzter Konsequenz, dass 
eine Stadt Ihre Ressourcen nicht erhält, sondern von ihr lebt und damit ihr Vermögen für 
zukünftige Generationen schmälert. Dies resultiert aus der Folge, dass das Vermögen nicht in 
seinem aktuellen Umfang erhalten wird, sondern durch Kreditaufnahmen zukünftige 
Generationen in ihrer Handlungsfähigkeit bindet. Wie bereits in der letzten Planung für die 
Zukunft prognostiziert, wird sich dieses Problem zukünftig verschärfen. Aufgrund des 
geplanten Investitionsvolumens von 119,30 Mio. € und der dafür notwendigen Kreditaufnahme 
von rund 43,50 Mio. € ist diese Problematik in der aktuellen Planung bereits deutlich. Zu 
erwähnen ist jedoch auch, dass in der aktuellen Planung die vollständige Abarbeitung der 
notwendigen Investitionen in Pflichtbereichen in einem sehr kurzen Zeitraum eingeplant ist und 
diese Investitionen vor allem zukünftigen Generationen zugutekommen. Zudem erhält man 
durch die Umstellung auf einen Doppelhaushalt Sicht auf ein weiteres Jahr, welches bei einem 
einjährigen Haushalt noch nicht ersichtlich wäre. Insofern müssen die Volumina auch immer 
in diesem Kontext betrachtet und beurteilt werden. 
 
Der Investitionshaushalt 2022 weist ein Volumen von 31,15 Mio. € aus. Davon entfallen                 
23,42 Mio. € auf Auszahlungen aus investiven Baumaßnahmen, 3,96 Mio. € auf Auszahlungen 
für Investitionsfördermaßnahmen und 3,40 Mio. € auf Auszahlungen für den Erwerb von 
Anlagevermögen. Im Jahr 2023 weist der Investitionshaushalt nochmals ein höheres Volumen 
von 35,66 Mio. € aus. Hiervon entfallen 27,57 Mio. € auf investive Bauprojekte, 5,80 Mio. € auf 
Investitionsfördermaßnahmen sowie 2,14 Mio. € auf den Erwerb von Anlagevermögen. Um 
diese Rekordinvestitionssummen bewältigen zu können sind im Jahr 2022 Kreditaufnahmen 
von 12,00 Mio. € und in 2023 Kreditaufnahmen von 18,00 Mio. € planerisch notwendig. Im 
Gesamtplanungszeitraum ist eine voraussichtliche Bruttokreditaufnahme von 43,50 Mio. € 
notwendig. Abzüglich der Tilgungen führt dies im Planungszeitraum 2022-2026 zu einer 
Nettoneuverschuldung von 35,25 Mio. €. 
 
Kritisch ist im aktuellen Investitionsprogramm zu sehen, dass es sich beim wesentlichen Anteil 
um Pflichtaufgaben der Stadt handelt, welche umgesetzt werden müssen. Durch die 
zahlreichen Verzögerungen in den Bautätigkeiten verteuern sich die geschätzten 
Investitionskosten stetig. Im Wesentlichen enthält das Investitionsprogramm keine 
grundlegend neuen Maßnahmen, sondern stellt lediglich eine Konzentration bereits in 
Vorjahren geplanter und nicht zur Umsetzung gekommener Maßnahmenbündelungen. Um die 
Maßnahmen möglichst kostengünstig umsetzen zu können, sollten diese entsprechend der 
Planung nun auch realisiert werden. Nach Aussage der Fachabteilungen sind die geplanten 
Maßnahmen durch Personalkapazitäten unterlegt und entsprechen der Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung. Allerdings weisen die in den vergangenen Jahren umgesetzten Investitions-
volumina einen deutlich geringeren Umfang aus. Die größten Vorhaben und die hierzu 
erwarteten Zuschüsse sind nachfolgend im Investitionsprogramm und dem erläuternden 
Vorbericht dargestellt. Bezüglich der übrigen Positionen wird auf den Zahlenteil verwiesen.  
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Zur Finanzierung der Investitionen und der Kredittilgung wurden im Jahr 2022 zu erwartende 
Zuschüsse in Höhe von 8,37 Mio. €, Beitragserhebungen von 0,73 Mio. € sowie Veräußerungs-
erlöse (im Wesentlichen Grundstückserlöse und Rückzahlungen aus Finanzausleihen) in 
Höhe von 4,28 Mio. € eingeplant. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt besteht für den 
Finanzhaushalt primär keine Ausgleichsregelung. Im Jahr 2023 sind korrespondierend 
erwartete Zuschüsse in Höhe von 7,87 Mio. € sowie Beitragserhebungen von 1,23 Mio. € und 
Veräußerungserlöse mit 1,36 Mio. € eingeplant. Die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen 
und die rechtzeitige Verfügbarkeit der liquiden Mittel sind durch ein aktives 
Liquiditätsmanagement sicherzustellen.  
 
Übersicht Investitionen 2022-2026 
 

Investitionsprogramm - Auszahlungen  

Maßnahme  
Gesamtaus- 
Zahlungen 
2013 -2020 

Ansatz 
2021 

 2022 2023  2024  2025 2026  
 inkl.  EÜs      

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 121.203.140 € 12.063.816 € 18.032.240 € 17.394.040 € 9.229.410 € 5.224.500 € 13.932.000 € 

THH1 - Summe kleinere Investitionen 531.250 € 166.850 € 210.650 € 113.150 € 69.150 € 69.150 € 69.150 € 

Teilhaushalt 2 - Sicherheit u. Ordnung  4.182.100 € 1.046.764 € 240.100 € 646.500 € 941.500 € 558.000 € 561.000 € 

THH2 - Summe kleinere Investitionen 0 € 9.854 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 35.500 € 76.850 € 35.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH3 - Summe kleinere Investitionen 3.000 € 4.000 € 1.500 € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 4 - Kultur-Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH4 - Summe kleinere Investitionen 104.850 € 27.960 € 26.010 € 17.810 € 27.010 € 17.010 € 17.010 € 

Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport 11.347.700 € 1.944.600 € 3.366.000 € 1.937.700 € 5.837.000 € 32.000 € 32.000 € 

THH5 - Summe kleinere Investitionen 178.000 € 34.100 € 122.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 

Teilhaushalt 6 - Planen, Bau, Umwelt 51.862.800 € 9.469.187 € 8.949.800 € 15.448.000 € 9.120.000 € 4.857.000 € 1.648.000 € 

THH6 - Summe kleinere Investitionen  457.900 € 367.500 € 163.900 € 86.000 € 76.000 € 66.000 € 66.000 € 

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft &Tourismus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH7 - Summe kleinere Investitionen 6.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 

Zwischensumme 189.912.240 € 25.213.481 € 31.148.700 € 35.659.700 € 25.316.070 € 10.838.660 € 16.340.160 € 

Teilhaushalt 8 – Allg. Finanzwirtschaft 0 € 1.424.000 € 1.458.000 € 1.250.782 € 1.687.097 € 1.904.292 € 1.952.564 € 

Gesamtsumme 198.164.975 € 26.637.481 € 32.606.700 € 36.910.482 € 27.003.167 € 12.742.952 € 18.292.724 € 

 
 

Investitionsprogramm - Einzahlungen  

 Maßnahme 
 Gesamtein-
zahlungen 
2013-2020 

Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 inkl. EÜ´s       
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 1.219.212 € 2.440.500 € 8.354.500 € 3.732.600 € 2.970.000 € 1.446.000 € 4.391.000 € 

THH1 - Summe kleinere Investitionen 0 € 237.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 2 - Sicherheit u. Ordnung  0 € 131.566 € 74.000 € 182.000 € 284.666 € 92.000 € 92.000 € 

THH2 - Summe kleinere Investitionen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 0 € 34.300 € 28.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH3 - Summe kleinere Investitionen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 4 – Kultur-Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH4 - Summe kleinere Investitionen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport 75.000 € 4.995.964 € 1.588.958 € 610.800 € 0 € 0 € 0 € 

THH5 - Summe kleinere Investitionen 0 € -1.608.124 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 6 - Planen, Bau, Umwelt 826.596 € 1.896.300 € 3.189.600 € 6.758.050 € 5.502.000 € 3.359.000 € 1.443.000 € 

THH6 - Summe kleinere Investitionen  167.630 € 482.395 € 142.620 € 22.850 € 2.160 € 0 € 0 € 

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft &Tourismus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

THH7 - Summe kleinere Investitionen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Zwischensumme 2.288.438 € 8.609.901 € 13.378.078 € 11.306.300 € 8.758.826 € 4.897.000 € 5.926.000 € 

Teilhaushalt 8 – Allg. Finanzwirtschaft 0 € 7.600.000 € 12.000.000 € 18.000.000 € 9.800.000 € 0 € 3.700.000 € 

Gesamtsumme 2.288.438 € 16.209.901 € 25.378.078 € 29.306.300 € 18.558.826 € 4.897.000 € 9.626.000 € 
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Das Investitionsprogramm 2022-2026 mit Nennung der größten Investitionen aller Teilhaus-
halte findet sich nach dem Zahlenteil des Haushaltsplans.  
 

Einzahlungen RE 2018 RE 2019 RE 2020 HH 2021 HH 2022 HH 2023 
− aus Investitionszuwen-

dungen 
1.392.656 € 5.183.130 € 3.874.200 € 3.305.206 € 8.365.858 € 7.869.400 € 

− aus Investitionsbeiträ-
gen 

214.961 € 289.756 € 1.213.092 € 1.064.300 € 734.600 € 1.227.500 € 

− aus der Veräußerung 
von Sachvermögen   

9.203.868 € 2.066.776 € 2.188.167 € 818.000 € 3.985.000 € 1.064.000 € 

− aus Veräußerung von 
Finanzvermögen 

435.360 € 224.449 € 292.169 € 3.422.395 € 292.620 € 292.850 € 

− für sonstige Investiti-
onstätigkeit 

0 € 1.376 €                66.996 € 0 € 0 € 852.550 € 

− Kreditaufn. (ohne Um-
schuld.) 

0 € 0 € 0 € 7.600.000 € 12.000.000 € 18.000.000 € 

Summen 11.247.645 € 7.765.487 € 7.634.624 € 16.209.901 € 25.378.078 € 29.306.300 € 
       

Auszahlungen RE 2018 RE 2019 RE 2020 HH 2021 HH 2022 HH 2023 
− Erwerb v. Grundst. u. 

Gebäuden 
950.312 € 834.670 € 1.969.247 € 1.287.000 € 1.915.800 € 1.081.100 € 

− Baumaßnahmen 7.568.904 € 17.560.047 € 11.959.078 € 10.992.800 € 23.419.740 € 27.570.940 € 
− Erwerb v. beweglichen 

Sachvermögen 
2.041.561 € 643.710 € 1.153.422 € 1.666.310 € 1.488.110 € 1.063.310 € 

− Erwerb von Finanzver-
mögen 

414.948 € 1.688.282 € 1.183.553 € 150 € 150 € 150 € 

− Investitionsförderungs-
maßnahmen 

4.615.515 € 7.798.185 € 3.220.227 € 3.222.725 € 3.959.000 € 5.801.200 € 

− Erwerb von immateriel-
len Vermögen 

35.198 € 48.500 € 1.831 €  61.554 €  365.900 € 143.000 € 

− ordentliche Tilgungen 3.292.546 € 1.464.079 € 3.916.487 € 1.424.000 € 1.458.000 € 1.250.782 € 
Summen 18.918.984 € 30.037.473 € 23.403.845 € 18.654.539 € 32.606.700 € 36.910.482 € 

 

Rücklagen 

Die aus der Kameralistik bekannte Allgemeine Rücklage gibt es im Neuen Kommunalen 
Haushaltsrecht nicht mehr. Das NKHR kennt nur noch Ergebnisrücklagen und 
zweckgebundene Rücklagen. Die Ergebnisrücklage startet in der Eröffnungsbilanz mit dem 
Wert null. Erst mit der Erwirtschaftung von Überschüssen nach neuem Recht können ihr diese 
zugeführt werden. Nach den festgestellten und vorläufigen Abschlüssen 2013-2020 ergeben 
sich durchweg voraussichtliche positive ordentliche und Sonderergebnisse, die nach 
Feststellung der Jahresabschlüsse den Rücklagen zugeführt werden können.  
 
In der Sitzung am 09.12.2020 stellte der Gemeinderat die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 
fest. Die damit festgestellte Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage des 
Sonderergebnisses von insgesamt 5,82 Mio. € konnte für den planerischen 
Haushaltsausgleich im Jahr 2021 berücksichtigt werden. Aufgrund des voraussichtlich 
positiven ordentlichen Ergebnisses stehen die Ergebnisse 2013-2021 vollständig zum 
Ausgleich negativer Ergebnisse in den Folgejahren zu Verfügung. Diese Tatsache untermauert 
den Umstand, dass sich jährlich planerisch ein negativeres Bild ergibt, als dies im Ergebnis 
tatsächlich zu erwarten ist. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Überlingen ist somit in der 
Rückbetrachtung deutlich vorhanden, jedoch planerisch erfahrungsgemäß deutlich 
abgeschwächt. Die Rücklagen sind auf der Seite V 40 ausführlich dargestellt. 
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Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in den Haushaltsjahren  

Es werden erwartet: 2022 2023 
 

  
vom Land: 3.531.858 € 4.390.100 € 
Neubau Feuerwehrhaus ARB Ost  106.000 € 
Luibrechtstraße 5, Energet. Sanierung GS Lippertsreute  189.900 € 
Burgbergring 139 (S), Kleinspielfeld 22.500 €  
Energetische Sanierungen 15.000 € 8.700 € 
Kindergarten Nesselwangen  366.000 € 
Zuschuss an Bonhoefferhaus 69.000 € 69.000 € 
Renaturierung Grundstück Silvesterkapelle 120.000 €  
Straßenbel. Umrüstung auf Energiesparmodus 33.000 € 33.000 € 
Digitalpakt (für Investitionen) 28.400 €  
Feuerwehrfahrzeuge 74.000 € 182.000 € 
Entlastungsstraße ÜB Ost, 3. BA-Brückenbauwerk 800.000 € 800.000 € 
Umgestaltung barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen 450.000 € 500.000 € 
Breitbandausbau  400.000 € 400.000 € 
Zuw.v.Land f. LGS 2020 (NSL-Förderung) 1.399.958 €  
Askaniaweg, Sanierung Regenrückhaltebecken 120.000 €  
Verrechnung Stadtsanierungsprogramm  1.735.500 € 

   
vom Bund: 4.784.000 € 500.000 € 
RLT-Anlagen Schulen 2.912.000 €  
RLT-Anlagen Kindergärten 1.372.000 €  
Breitbandausbau 500.000 € 500.000 € 

   

Verrechnung Stadtsanierungsprogramm auf Projekte: 0 € 1.735.500 € 
Kapuzinerkirche, Modernisierung  1.200.000 € 
Parkanlage Mantelkopf  180.000 € 
Sanierung Hafenmauer Mantelhafen  93.000 € 
Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße  262.500 € 

  
 

Städtischer Anteil am Sanierungszuschuss 0 € 1.158.000 € 
Kapuzinerkirche, Modernisierung  800.000 € 
Parkanlage Mantelkopf  120.000 € 
Sanierung Hafenmauer Mantelhafen  63.000 € 
Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße  175.000 € 

   
 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 3.985.000 € 1.064.000 € 
 Einzahlungen aus Grundstückserlösen 3.975.000 € 1.054.000 € 
 Veräußerung von beweglichem Vermögen  10.000 € 10.000 € 

   

Rückflüsse von Ausleihungen   
An Tilgungen aus gewährten Darlehen werden erwartet:        270.000 € 270.000 € 

 
  

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 734.600 € 1.227.500 € 

         Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen 2.400 € 24.000 € 
         Entwässerungsbeiträge 32.200 € 98.500 € 
         Erschließungsbeiträge 700.000 € 1.105.000 € 
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Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 12,00 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2023 erhöht sich 
der Darlehensbedarf für Investitionen auf 18,00 Mio. €, um dann in 2024 auf 9,80 Mio. € und 
im Jahr 2026 auf 3,70 Mio. € abzusinken. Für das Jahr 2025 ist aufgrund der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben keine Kreditaufnahme eingeplant. Bereits im Jahr 2021 
besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,60 Mio. €. Um den Vorgaben des kommunalen 
Haushaltsrechtes zu genügen, dürfen maximal in Höhe der Summe des 1. und 2. Cashflows 
Kreditaufnahmen erfolgen. Um das Investitionsprogramm von 119,30 Mio. € leisten zu können, 
sind folglich Gesamtkreditaufnahmen von 43,50 Mio. € notwendig und eingeplant. Die 
Kreditaufnahmen werden nur entsprechend dem Mittelabfluss in Abhängigkeit vor allem des 
Baufortschritts der einzelnen Projekte benötigt. Entsprechend der aktuellen Zinslage wäre es 
jedoch aus Finanzsicht wünschenswert, die notwendigen Kreditaufnahmen zu momentan 
wirtschaftlich sehr günstigen Konditionen tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. 
 
Zum 01.03.2022 wird die letzte Rate (580 T€) des Erwerbs Schloss Rauenstein fällig, weshalb 
die Tilgungsleistungen im Jahr 2023 um diesen Betrag absinken. Im Jahr 2024 steigt die 
Tilgungsleistung aufgrund der enormen Kreditaufnahmen in der Mittelfristplanung wieder über 
das Niveau des Jahres 2022 hinaus auf 1,69 Mio. € und durch die Kreditaufnahme bis ins Jahr 
2026 auf 1,95 Mio. € jährlich. Im Jahr 2022 sind Zinszahlungen von 0,53 Mio. € berücksichtigt. 
Diese steigen bis ins Jahr 2026 ebenfalls auf einen jährlichen Betrag von 1,13 Mio. €. Diesen 
Annahmen liegt eine Vorsichtsbetrachtung von 2 % zugrunde. Bei einer steigenden 
Leitzinspolitik der EZB ist hier mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen. 
 

 
 
 
Schuldenstand 

Der Schuldenstand (inkl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) beträgt zum Jahresende 2021 
voraussichtlich 10,24 Mio. €. Eine Verschuldung führt zu einer Belastung zukünftiger 
Generationen und läuft einer intergenerativen Gerechtigkeit zuwider. Da langfristige 
Investitionen auch langfristig finanziert werden sollen und dies auch unter Berücksichtigung 
der aktuellen Zinssätze empfehlenswert ist, wurde die Tilgungsdauer auf 40 Jahre (2,5 % pro 
Jahr) angesetzt. Dies entspricht einer Belastung von 1,3 bis zu 2,67 Generationen1.  

                                                                 
1 Eine Generation berechnet sich nach der Zeitspanne zwischen der durchschnittlichen Altersdifferenz 
der Kinder zu den Elternteilen. Diese liegt bei derzeit 30 Jahren. Die soziologische Generationskohorte, 
welche den Wandel der technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen 
berücksichtigt, geht dabei von 15 Jahren aus (Quelle: vgl. https://www.vdk.de/deutschland/ 
pages/themen /73118 /wie_lang_ist_ eine_generation?dscc=ok). 
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Zur Sicherstellung dieses Zeithorizontes bedarf es einer deutlichen Stärkung der 
Eigenfinanzierungskraft und damit einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses des 
Ergebnishaushaltes. Eine kürzere Tilgungsdauer übersteigt die Finanzierbarkeit im 
städtischen Haushalt.  

 
Auszahlungen für Investitionen 

In den Jahren 2022 und 2023 sind die im Planungszeitraum größten Investitionen eingeplant. 
Diese verteilen sich auf folgende Investitionsarten: 
Auszahlungen für Investitionen: 2022 2023 
   
Vermögenserwerb 3.403.910 € 2.144.410 € 
Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden    1.915.800 € 1.081.100 € 
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen 1.488.110 € 1.063.310 € 
    davon für neue Spielgeräte 100.000 € 100.000 € 
    
Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.419.740 € 27.570.940 € 
Hochbau 15.382.940 € 16.105.440 € 
Tiefbau 7.842.800 € 11.230.500 € 
    davon Baukosten zur Neugestaltung von Spielplätzen 50.000 € 50.000 € 
Sonstige Baumaßnahmen 194.000 € 235.000 € 

 
 

 
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.959.000 € 5.801.200 € 
Kindergärten/Kinderkrippen Dritter 3.693.000 € 1.534.700 € 
Abwasserzweckverbände/Kommunen 266.000 € 372.000 € 
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Mittelfristige Finanzplanung 
Nach den doppischen haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist die mittelfristige Planung, 
einschließlich des Investitionsprogramms, vom Gemeinderat (spätestens) mit der 
Haushaltssatzung zu beschließen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: „Die 
fünfjährige Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den neuen Regeln für den 
Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt. 
Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu und sie muss deshalb einer 
Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.“ 
 
Die Fortschreibung der Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2023 bis 2026 erfolgte auf der 
Grundlage der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes, der November-
Steuerschätzung sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. 
 
Die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre wird insbesondere durch die 
anstehenden sehr großen Investitionen geprägt. Neben den Liquiditätsbelastungen im 
Finanzhaushalt muss der Fokus auch auf die daraus resultierenden Auswirkungen auf den 
Ergebnishaushalt gelegt werden. Die Abschreibungen, Kreditzinsen, Betriebskosten sowie 
auch weitere Folgekosten strapazieren die Ergebnishaushalte zukünftiger Jahre und über 
Generationen hinweg. Dies wurde bereits in der Haushaltsplanung 2021 sehr deutlich. Durch 
die Abhängigkeit des kommunalen Haushaltes von der allgemeinen Wirtschaftsleistung und 
einem sukzessive deutlich abnehmenden Konnexitätsprinzip, verdeutlicht sich das Risiko 
einer nur generativgerechten Kommunalwirtschaft sehr deutlich und die Jahre 2020 und 2021 
zeigen sehr klar, mit welchen Auswirkungen die Stadt konfrontiert wird, wenn der Konjunktur-
Aufschwung des letzten Jahrzehnts sich abrupt ins Gegenteil verkehrt. 
 
Angesichts dieser Auswirkungen wird deutlich, wie wichtig eine strategische Neuausrichtung 
und eine Konzentration auf Schlüsselpositionen zukünftig wird. Um den Umsetzungsweg 
realistisch und vorausschauend planen zu können, bedarf es neben der Definition von 
Schlüsselpositionen auch der Definition von Wirkungs- und Leistungszielen im Vorfeld. Durch 
die vorstehend erläuterten und im Rahmen der Haushaltsberatungen geforderten 
Strategiekonzepte in vielen Bereichen sollen die Zielsetzungen der nächsten Jahre frühzeitig 
definiert werden und zum Zeitpunkt der Umsetzung als solide Planungs- und 
Ausrichtungsgrundlage dienen.  
 
Sehr deutlich wird, dass die heutigen Investitionen den zukünftigen Generationen zu Gute 
kommen und im Pflichtbereich auch dem Kernaufgabenbereich der Kommune zuzuordnen 
sind. Deutlich wird, dass das „Ob“ der Maßnahme zumindest bei den Investitionsprojekten im 
Wesentlichen nicht verneint werden kann. Gleichzeitig schränken diese unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Kreditaufnahmen die finanzielle Handlungsfähigkeit 
zukünftiger Generationen bedeutend ein und hinterlassen eine finanzielle Last über 1,33 bis 
2,67 Generationen2 hinweg. An dieser Stelle weisen wir erneut auf die Wichtigkeit positiver 
ordentlicher Ergebnisse als Beitrag zur Finanzierung und einer Effizienzsteigerung in allen 
Bereichen der Verwaltung hin. Dies betrifft zum einen die Vielzahl an Freiwilligkeitsleistungen 
aber auch das „Wie“ der Aufgabenerfüllung bei investiven und konsumtiven Aufgaben sowohl 
im Pflicht- als auch Freiwilligkeitsbereich.  

                                                                 
2 Vgl. Fußnote S. V 36 
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Da im vorliegenden Investitionsprogramm im Wesentlichen Pflichtaufgaben enthalten sind, gilt 
es diese Maßgabe für alle weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte umzusetzen. Hier ist 
es die gemeinsame Aufgabe der Gremien und der Verwaltung den Ausgestaltungsstandard 
vom wünschenswerten auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und das „Wie“ als 
grundlegenden Gradmesser kontinuierlich zu hinterfragen. Um den Vermögenserhalt und auch 
die Handlungsfähigkeit für zukünftige Generationen zu erhalten, ist es sprichwörtlich geboten 
„kleinere Brötchen zu backen“.   
 
Die Ergebnishaushalte 2022 – 2026 schließen nach der vorgelegten Planung mit folgenden 
ordentlichen Ergebnissen ab: 

2022 + 2.122.388 €  2024 + 1.666.856 € 

2023 + 2.650.079 €  2025 + 1.990.050 € 

    2026 + 744.070 € 

 
Entsprechend der in der Novembersteuerschätzung prognostizierten Erholung der 
Wirtschaftsleistung, insbesondere in den Jahren 2023-2026 kann in der mittelfristigen 
Finanzplanung mit einem positiven Verlauf für den städtischen Haushalt gerechnet werden. 
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Ergebnis in 2026 durch die zweijährige 
Hebelwirkung des Finanzausgleichs, die Personalkostensteigerungen, die Abschreibungen 
sowie Zinsleistungen deutlich weniger positiv als in den beiden Vorjahren ausfällt und damit 
erahnen lässt, welche Zukunftsbelastungen der Haushalt bei Realisierung der vorliegenden 
Planung zu tragen hat.  
 
Im nun zweiten Pandemiejahr konnte eine Vielzahl an Erfahrungen mit dem Verlauf der 
Pandemie gesammelt und die Handlungsweisen und Pandemiereaktionen kontinuierlich 
verstetigt bzw. auf normale Abläufe im weitesten Sinne angepasst werden. Nichtsdestotrotz ist 
die Pandemieentwicklung und auch die wirtschaftliche Entwicklung mehr als labil und jegliche 
Prognosen über einen fünfjährigen Horizont gleichen weiterhin einem Glaskugelblick. Insofern 
erscheinen auch die in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsentwurfes angesetzten 
Werte sehr volatil und keineswegs verlässlich, sondern spiegeln lediglich die aktuell 
verfügbaren Informationen auf Basis einer Erholung der Gesamtsituation wider. Eine 
vorsichtige, kritische und in Teilen auch zurückhaltende Planung, insbesondere der 
Ausgabenseite, erscheint jedoch in Anbetracht der vielen Unsicherheiten und der zu geringen 
Eigenertragskraft des städtischen Haushaltes angebracht. 
 
Die aktuelle Situation führt die städtische Abhängigkeit von der allgemeinen 
Wirtschaftsleistung und die Problemstellungen bei einem Wirtschaftseinbruch deutlich vor 
Augen. Umso wichtiger ist die langfristige und nachhaltige Steigerung der Eigenertragskraft 
zur Stärkung einer finanziellen Unabhängigkeit, auch im Hinblick auf die folgenden 
Generationen. Insofern tragen die ab 2023 berücksichtigten Erbbauzinsen sehr deutlich zu 
einer Verbesserung der Eigenertragskraft bei. Dieser Weg muss zwingend umgesetzt werden. 
Durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen und strategische Schwerpunktsetzungen 
kann die Aufwandsseite zudem reduziert werden.  
 
Die Finanzhaushalte 2022-2026 umfassen ein Rekord-Investitionsvolumen von rund                         
119,3 Mio. € (auf die Auflistung der größten Investitionen auf den Seiten V43 wird verwiesen). 
Auch wenn diesen Investitionen erwartete Einzahlungen in Höhe von rund 44,27 Mio. € 
gegenüberstehen, so liegt das Volumen doch weit über der personellen Leistungsfähigkeit und 
an der Grenze der Finanzierungsfähigkeit.  
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Insofern wurde wie bereits im letzten Jahr vorliegend auch auf eine 10jährige Finanzsicht 
verzichtet, um eine flexible und strategische Priorisierung entsprechend der Leistungsfähigkeit 
zukünftig zu ermöglichen. Dementsprechend sollte es ein dringend zu verfolgendes Ziel sein, 
durch Verschiebungen ausgelöste Baukostensteigerungen und kostenintensive Prozesse auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren und so einen effizienten Einsatz des benötigten Kapitals, 
insbesondere der eingesetzten Steuergelder, zu gewährleisten.  
 
Der Gemeinderat hat im Laufe der Haushaltsberatungen 2021 einen deutlichen Fokus auf die 
Förderung von Kindern und Jugend gelegt und dies durch richtungsweisende Entscheidungen 
auch finanziell im Haushalt verankert. Die gezielte Fokussierung auf Schlüsselpositionen und 
Themenbereiche bündelt nicht nur den finanziellen Mitteleinsatz, sondern auch die 
Ressourcen der Verwaltung zu einer schnellen Zielerreichung. Dies sollte im 
Gesamtaufgabenportfolio Berücksichtigung finden. 
 
Im Sinne einer Haushaltswahrheit und -klarheit sollten die Priorisierungen der Investitionen 
hinsichtlich der Verlässlichkeit der Haushaltsplanung Bestand haben.  
Maßnahmen, deren Planungsreife hinsichtlich Finanzierung und Durchführung noch nicht 
vorliegt, sollten in die Finanzplanung nicht aufgenommen werden. Zudem muss für die Jahre 
2027 ff mit einem weiteren Investitionsvolumen von mind. 20 Mio. € allein für den Neubau des 
Gymnasiums gerechnet werden, weshalb sich die aktuell schon bedenkliche 
Investitionssumme weiter auf mind. 139 Mio. € erhöht. Investitionen, welche im letzten Jahr 
nicht in der Planung enthalten waren, nun aber aufgenommen wurden sind folgende: 

 Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems inkl. Beleglauf 
 Erwerb eines neuen Finanzsystems als Puffer, entspr. der ausstehenden Entscheidung 
 Verwaltung DV-Software BJS und neue städtische Homepage 
 Erneuerung Spielplatzbereich Burgbergring 139 
 Interimskindergarten in Modulbauweise und dessen Ausstattung 
 Neubau WC-Anlage Hitzlerstraße 
 Neugestaltung der Parkanlage am Mantelkopf 
 Ausbau des Breitbandnetzes 
 Umgestaltung der Jakob-Kessenring-Straße 

43,09
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 Barrierefreiheit für Bushaltestellen, hier insb. Landungsplatz und zentraler Busbahnhof 
 
Investitionen, die für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung bereits angedacht 
sind, deren Planungsreife zu einer Aufnahme in die Finanzplanung jedoch noch nicht gegeben 
ist und deren Ansätze noch nicht berücksichtigt werden konnten, sind im Folgenden aufgeführt: 

 Entwicklung des Grundstücks Turmgasse 1 
 Sanierung Schulcampus Überlingen – Musentrakt 
 Generalsanierung der Franz-Sales-Wocheler-Schule 
 Generalsanierung der Realschule 
 Zusammenlegung von Stadtgärtnerei und Werkhof 
 Neubau des Hafenmeistergebäudes 
 Erstmalig endgültige Herstellung des Manzweges 
 Erstmalig endgültige Herstellung der Owinger Straße in drei Bauabschnitten (anteilig) 
 Bahnhofstraße, Radwegunterführung Goldbach (RUGO) 

 
Hierbei wird nochmals deutlich, welche gewaltige Investitionslast auf dem städtischen 
Haushalt weiterhin liegt und welche hohe Belastung für künftige Generationen entsteht. Dies 
gilt zum einen für die in der Planung ersichtlichen Positionen, als auch die obenstehenden 
noch nicht berücksichtigten Positionen. Im vorliegenden Entwurf ist unverkennbar, dass das 
Volumen an der Grenze dessen liegt, was die Stadt aus eigener Kraft leisten kann und auch 
die Finanzierung auf dieser Basis sehr schwer wird und Haushaltsmittel für Wünschenswertes 
deutlich einschränkt. 
 
Hierzu können wir die Aussage im letztjährigen Vorbericht nur nochmals untermauern: 
„Der Vermögenserhalt und der Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit für zukünftige 
Generationen ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Stadtverwaltung und betrifft sowohl den 
Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Hierzu ist es Aufgabe der aktuellen Generation, einen 
wirtschaftlichen Ressourceneinsatz sicherzustellen und negative Auswirkungen für folgende 
Generationen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“ 
 

Überlingen, Dezember 2021 
 
  
gez. gez. 
Jan Zeitler Stefan Krause 
Oberbürgermeister Stadtkämmerer  
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Budgetierungsrichtlinie 
 
I. Budgetbildung  
 
Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit 
(Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Damit sind 
nach der GemHVO alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegen-
seitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kon-
ten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Da-
neben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze er-
höhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (19 GemHVO). 
 
Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe: 
 
a) Personalaufwand  
Es gelten die Bestimmungen der Dienstanweisung zur Budgetierung der Personalaufwendun-
gen. 
 
b) Budgetneutrale Kostenarten 
Folgende Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen 
ausgenommen: 
− Kalkulatorische Kosten 
− Innere Leistungsverrechnungen 
− Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
− Bildung und Auflösung von Rücklagen 
− Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO). 

 
c) Zweckgebundene Erträge 
Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfü-
gung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.  
 
 
II. Budgetstruktur im Ergebnishaushalt 
 
Es werden 3 Budgetebenen (Teilhaushalt, Teilbudget und Budgeteinheiten) eingerichtet. 
 
1. Ebene: Teilhaushalt 
Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Die Teilhaushalte 3, 4 und 8 werden jeweils 
ausschließlich einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. 
 
2. Ebene: Teilbudgets 
In den Teilhaushalten 1, 2, 5, 6 und 7 werden insgesamt 19 Teilbudgets gebildet. Jedes Teil-
budget wird einem Teilbudgetverantwortlichen zugeordnet. Entsprechend der Organisations-
verfügung des Oberbürgermeisters vom 01.10.2020 und der zugehörigen Geschäftsverteilung 
verteilen sich die Budgetverantwortungen nun auf fünf Bereiche. 

Teilhaushalt OB FB1 FB2 FB3 FB4 
1 Innere Verwaltung TH1 TH1 TH1 TH1 TH1 
2 Sicherheit und Ordnung  TH2 TH2   
3 Schulträgeraufgaben    TH3  
4 Kulturelle Einrichtungen    TH4  
5 Soziales, Kultur, Sport  TH5 TH5 TH5 TH5 
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt  TH6   TH6 
7 Wirtschaft und Tourismus TH7 TH7  TH7 TH7 
8 Allg. Finanzwirtschaft   TH8    
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Sind die Mittel eines Teilbudgets erschöpft können die Teilbudgetverantwortlichen einver-
nehmlich innerhalb eines Teilhaushaltes Mittelübertragungen vereinbaren. Mittelübertragun-
gen werden nach Vorlage der Vereinbarung von der Kämmerei durchgeführt. 
 
Ist ein Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht möglich, sind unter den gesetzlichen Vo-
raussetzungen über- und außerplanmäßige Ausgaben zulässig. 
 
 
3. Ebene: Budgeteinheiten 
Innerhalb der Teilbudgets bzw. Teilhaushalte wurden 87 Budgeteinheiten gebildet (siehe bei-
gefügte Übersicht der Budgeteinheiten). Anpassungen können auch durch die Änderung der 
Budgetierungsrichtlinie erfolgen. 
 
Sind die Mittel einer Budgeteinheit erschöpft können die Budgetverantwortlichen einvernehm-
lich innerhalb des Teilbudgets Mittelübertragungen vereinbaren. Mittelübertragungen sind dem 
Teilbudgetverantwortlichen anzuzeigen. Die Übertragung wird nach Vorlage der Vereinbarung 
von der Kämmerei durchgeführt. Im Übrigen finden die Bestimmungen der Budgetierungsricht-
linie Anwendung. 
 
III. Übertragbarkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt  
     (§ 21 Abs. 2 GemHVO) 
 
Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht ver-
brauchte Aufwendungen der Budgeteinheit 6500 Facility Management für Unterhaltungspro-
jekte in das Folgejahr übertragen werden.  
 
Gleiches gilt hinsichtlich der nicht verbrauchten Aufwendungen für die EDV-Aufwendungen im 
Rahmen des Digitalpaktes Schule und der allgemeinen Schuldigitalisierung in der Produkt-
gruppe 2110. 
 
Hiervon unberührt bleibt ggf. die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen gemäß 
den in der Zuständigkeitstabelle der Hauptsatzung vorgesehenen Wertgrenzen. Diese Über-
tragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis 
nicht gefährdet ist (§ 18 Abs. 2 GemHVO). 
 
 
IV. Finanzhaushalt  
 
Grundsätzlich sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts nicht gegenseitig de-
ckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme (Auftrag/PSP-Element) eine eigene 
Budgeteinheit. 
 
Ausnahmen hiervon bilden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO folgende Produktgruppen: 

- die Produktgruppe 1260 Brandschutz  
- die Produktgruppe 5410-100 Gemeindestraßen für Investitionen im Bereich 

Straßengrunderwerb 
- die Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün für Investitionen im Bereich Spielplätze und 

Spielgeräte  

 


